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Das folgende Schaubild zeigt die primion Systemlösungen und die integrierten 
Module: 
 

 
 

 
Die Produkte gliedern sich in Hardware, Software, Sicherheitstechnik/Mechatronik 
(Prime-Key-Technology) und Komponenten. Die Dienstleistungen werden unterteilt in 
Professional Services (Planung und Projektierung, Schulungen, Implementierung 
und Integration sowie Support und Hotline) und Systemwartung. primion bietet 
grundsätzlich ganzheitliche Systemlösungen an, die modular aufgebaut sind. 
Bestimmte Komponenten, die primion nicht selbst fertigt, wie Schlösser, 
Identifikationsträger (z. B. Ausweise und Schlüsselanhänger), PCs und Kameras 
werden von Drittlieferanten bezogen. 
 

 

Systeme für Zutrittskontrolle 
Elektronische Zutrittskontrollsysteme gelten mittlerweile als integraler Bestandteil des 
Sicherheitskonzeptes von Gebäuden. Sie erfüllen eine Vielzahl von 
organisatorischen und technischen Aufgaben und bilden die Verknüpfung zu anderen 
Elementen des Facility Managements. Die Sicherstellung der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Werten, Informationen und Dienstleistungen ist 
daher zu einer systemtechnischen Aufgabe geworden. Die wesentlichen Leistungs-
merkmale sind: 
 

• zeitliche und räumliche Zuordnung von Zutrittsberechtigungen für vorbe-
stimmte Personen 

• flexible und schnelle Änderung von Berechtigungen 

• zuverlässiger Ausschluss nicht berechtigter Personen 

• Meldung von Manipulationsversuchen am System und an den von dem 
Zutrittskontrollsystem überwachten Bereichen 

• Dokumentation aller systemrelevanten Ereignisse 

• Möglichkeit der Integration zusätzlicher Anwendungen. 
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Die Bandbreite der Zutrittskontrollsysteme reicht vom einfachen Schließsystem bis 
zur komplexen Lösung für Hochsicherheitsbereiche. Die modernen Zutrittskontroll-
zentralen steuern und überwachen nicht nur die angeschlossenen Türen, sondern 
auch Drehkreuze, Schranken und Schleusen. Der Anwendungsbereich ist vielfältig, 
so kann z. B. über eine Zutrittskontrollzentrale eine Aufzugssteuerung erfolgen. Wird 
ein Ausweisleser innerhalb der Aufzugskabine installiert, so bestimmt die Steuer-
einheit, welche Person in welche Etage fahren darf. 
 
Das primion Zutrittskontrollsystem steuert über die web-basierte Host-Software 
parametrierbare Kontrolleinheiten (Zutrittskontrollsteuereinheiten), an denen je nach 
Anforderung bis zu 32 Ausweisleser angeschlossen werden können. Die örtlichen 
Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse (z. B. Anzahl der Ein-/Ausgänge und der 
zutrittsberechtigten Personen sowie der erforderlichen Systemredundanzen) 
bestimmen die jeweilige Anzahl der Zutrittskontrollsteuereinheiten, deren Gesamt-
zahl innerhalb einer Systemlösung technisch nahezu unbegrenzt ist. Der Ausweis-
leser erfasst die Identifikationsmerkmale und wandelt diese in für die Zutrittskontroll-
steuereinheit lesbare elektrische Signale um. Die Identifikationsmerkmale werden in 
Abstimmung mit dem Kunden festgelegt und reichen von einfachen Nummern-
systemen (Zahlenkombinationen) über RFID-Technologien (Smartcards) bis hin zu 
persönlichen biometrischen Merkmalen (z. B. „Fingerabdruck" und „Iris-Scan"). Zu 
den entsprechenden Identifikationsmerkmalen sind über die Software die jeweiligen 
Personen mit ihren individuellen Berechtigungen in einer Datenbank hinterlegt. Diese 
individuellen Berechtigungen können bei Bedarf unmittelbar gesperrt und deaktiviert 
werden. 
 
 
Systeme für Zeiterfassung 
Elektronische Zeiterfassungssysteme unterstützen die Erfassung und Kontrolle von 
An- bzw. Abwesenheiten und bewerten die entsprechenden Zeiten (An-, 
Abwesenheits-, Zuschlags- und Fehlzeiten) im Vorfeld der Personalabrechnung. 
Hinzu kommen planerische Funktionen wie z. B. Schicht-, Personaleinsatz- und 
Urlaubsplanung. Die gespeicherte Datenbasis dient zugleich als Grundlage für 
Personalstatistiken und Personalinformationen. Im Produktionsbereich können auf 
diese Weise die erforderlichen auftrags- und arbeitsgangbezogenen Zeiten ermittelt 
werden. Zur Erfassung der Kommen/Gehen-Zeiten können die gleichen 
Identifikationsmerkmale, die in den Systemen zur Zutrittskontrolle zum Einsatz 
kommen, herangezogen werden. Die Buchungen können über spezielle 
Zeiterfassungsterminals mit Display und Tastatur, über den PC am Arbeitsplatz oder 
über das Telefon erfolgen. 
 
Arbeitszeitmanagementsysteme bewältigen eine zunehmende Anzahl komplexer und 
verschiedenartiger Arbeitszeitmodelle (wie z. B. flexible Arbeitszeit, Schichtbetrieb, 
Jahres- und Lebensarbeitszeit). Darüber hinaus müssen sie den Wechsel einzelner 
Mitarbeiter zwischen diesen Modellen abbilden und die Bewertung der darunter 
erfassten Arbeitszeiten erlauben. Ferner wird es für Unternehmen immer wichtiger, 
ihre Personalkosten zeitnah zu überwachen und verursachungsgerecht zurechnen 
zu können. Die tarifgerechte Bereitstellung der erfassten Arbeitszeiten einschließlich 
der Ermittlung der zuschlagspflichtigen Zeiten, wie z. B. Überstundenzuschläge, 
Nacht-, Wochenend- und Feiertagszuschläge bilden hierbei den Schwerpunkt. 
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Das Modul Betriebsdatenerfassung liefert Informationen darüber, welcher Mitarbeiter 
an welchem Auftrag zu welcher Zeit gearbeitet hat und welche Tätigkeiten bearbeitet 
wurden. Die Erfassung erfolgt durch spezielle Zeiterfassungsterminals mit Display 
und Tastatur oder Barcode-Scanner. Die so ermittelten Daten dienen unter anderem 
zur Leistungserfassung von Mitarbeitern und der Nachkalkulation von Aufträgen. 
 
 
Integrierte Sicherheitstechnik 
Im Rahmen der integrierten Sicherheitstechnik werden die Module der Gefahren-
meldetechnik (Brand-, Einbruch- und technischer Alarm) und Videotechnik 
angeboten. Diese zusätzlichen Module können als integrierte Bestandteile in das 
primion-Zutrittskontrollsystem eingebunden werden. So ist es möglich, an eine 
Zutrittskontrollsteuereinheit Webcams, Rauch-, Wasser- und Bewegungsmelder 
sowie Glasbruchsensoren anzuschließen, welche die relevanten Ereignisse 
erfassen, aufzeichnen und weitermelden sowie die jeweiligen Auswertungen zur 
Verfügung stellen. 
 
Ergänzt werden die primion-Lösungen für Zutrittskontrolle und integrierte Sicherheits-
technik durch die im Bereich der Mechatronik angesiedelten neuen Produkte der 
Prime-Key-Technology. Grundlage dieser Technologie bilden die auf der RFID-
Technologie basierenden wiederbeschreibbaren Smartcards. Diese Smartcards 
werden über spezielle Ausweisleser, welche über die Zutrittskontrolleinheit mit der 
Host-Software in Verbindung stehen, mit aktuellen Berechtigungsdaten versehen. 
Somit sind Teile der Berechtigungsdaten auf der Smartcard abgespeichert. Spezielle 
Zutrittskontrolleinheiten greifen auf diesen Datenbestand, der auf der Smartcard 
abgespeichert ist, unmittelbar zu und benötigen daher keinerlei Verbindung zur Host-
Software. Diese Zutrittskontrolleinheiten können daher sehr klein konstruiert und 
gemeinsam mit einem Ausweisleser in mechatronischen Produkten, wie Zylinder und 
Türbeschlägen, integriert werden. Die entsprechende Energieversorgung erfolgt 
durch kleine, leistungsstarke Batterien; die Notwendigkeit einer Verkabelung entfällt. 
Mit der Prime-Key-Technology wird aus dem bisher passiv genutzten Kartenleser ein 
aktives System, das sowohl lesen, als auch schreiben kann. 
 
 
1.5. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche 
  
Für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der primion Technology AG und deren 
Tochterunternehmen ist grundsätzlich auch das allgemeine konjunkturelle Umfeld in 
Westeuropa prägend, weil dieses erhebliche Auswirkungen auf die Konjunktur in der 
Branche (Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik) in den 
wichtigsten Absatzmärkten und somit für den Geschäftsverlauf haben kann.  
 
Im Geschäftsjahr 2008/2009 ist die Konjunktur in Deutschland und Europa infolge 
der Finanzmarktkrise eingebrochen. Während nach den Daten des Europäischen 
Statistikamtes (Eurostat) das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) innerhalb der 16 
Länder der Eurozone (EZ 16) im dritten Quartal 2008 gegenüber dem gleichen 
Quartal des Vorjahres noch um 0,4 % gewachsen ist, ist das Wachstum im vierten 
Quartal 2008 gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 1,8 % 
zurückgegangen. Im ersten Quartal 2009 war sogar ein Rückgang um 4,9 % und im 
zweiten Quartal 2009 um 4,8 % zu verzeichnen. Für das dritte Quartal 2009 stehen 
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die Zahlen derzeit noch aus, wobei hier eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau 
erwartet wird. Die Wirtschaftsleistung der EZ 16 schrumpfte im Vergleich zum 
jeweiligen Vorquartal bereits seit dem zweiten Quartal 2008, wobei auch hier für das 
dritte Quartal 2009 erstmals eine Kehrtwende erwartet wird.  
 
In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, schrumpfte im vierten 
Quartal 2008 gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres die Wirtschaftsleistung 
mit 1,8 %, im ersten Quartal 2009 mit 6,7 % und im zweiten Quartal 2009 mit 5,9 % 
noch deutlich stärker als im Durchschnitt der Eurozone. In unseren Hauptabsatz-
märkten außerhalb Deutschlands ist die Situation seit dem vierten Quartal 2008 wie 
folgt: In Frankreich, Belgien und Spanien war der Rückgang der Wirtschaftsleistung 
nicht ganz so stark wie im Durchschnitt der EZ 16. In den Niederlanden ist die 
Entwicklung in etwa im Durchschnitt der EZ 16, in Luxemburg ist der Rückgang 
hingegen stärker als im Durchschnitt der EZ 16. Die aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland sehen wir weiterhin eher zurückhaltend, auch wenn sich 
der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands im 
September 2009 weiter aufgehellt hat. Danach haben sich Lage und Erwartungen 
verbessert. Allerdings schätzt die weitaus überwiegende Zahl der befragten 
Unternehmen die Lage noch immer als schlecht ein. Nur bei den Erwartungen für die 
weitere Entwicklung in den nächsten sechs Monaten gibt es mittlerweile fast einen 
Gleichstand zwischen Pessimisten und Optimisten. Gemessen an der katastrophalen 
Entwicklung der vergangenen zwölf Monate sind dies gute Nachrichten, so der ifo 
Geschäftsklimaindex. Die Indexwerte stellen sich wie folgt dar:  
 

 
 
Diese allgemeinen Konjunkturtendenzen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
auch in der Konjunktur unserer Branche niedergeschlagen. Im Einzelnen stellt sich 
die Lage wie nachfolgend berichtet dar.  
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Markt für Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme 
 
Deutschland 
Der wichtigste Markt für den primion-Konzern ist nach wie vor der Markt für 
Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme in Deutschland. 
 
Der Umsatz sämtlicher im deutschen Markt operierender Anbieter von Zutritts-
kontrolle und Zeitwirtschaft betrug im Jahr 2008 ca. Mio. EUR 575 gegenüber 
Mio. EUR 549 im Jahr 2007. In diesem Volumen ist ein Exportanteil in Höhe von 
Mio. EUR 87 in 2008 bzw. Mio. EUR 84 in 2007 enthalten (Quelle: Marktstudie „Time 
Management & Access Control. Deutschland und Europa 2008/2009“, Mario Fischer 
Unternehmensberatung, S. 50). Die Wachstumsrate im Inland in 2008 lag mit ca. 
4,7 % deutlich unterhalb der durchschnittlichen Wachstumsrate der vergangenen 
Jahre. So wuchs im Zeitraum von 1998 bis 2008 der Markt für Zutrittskontrolle und 
Zeiterfassung in Deutschland von Mio. EUR 240 auf Mio. EUR 575 und damit mit 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 9 % (Quelle: Marktstudie 
„Time Management & Access Control. Deutschland und Europa 2008/2009“, Mario 
Fischer Unternehmensberatung, S. 50). Beim Exportanteil lag das Wachstum in 2008 
mit 3,6 % (2007: 13,5 %) deutlich unter dem langfristigen durchschnittlichen 
Wachstum der Vorjahre von ca. 12 %.  
 
Nach unserer Einschätzung war die Höhe dieser langfristigen Wachstumsrate vor 
allem durch zwei Faktoren beeinflusst: Die vergleichsweise niedrige Ausgangsbasis 
1998 sowie die Sondereffekte aus der Jahr-2000-Umstellung. Gemäß der Mario 
Fischer Marktstudie „Time Management & Access Control. Deutschland und Europa 
2008/2009“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 50 wuchs der Markt im 
Zeitraum 2003 bis 2008 um durchschnittlich 5,6 % p. a. bzw. im Zeitraum von 2002 
bis 2007 um 5,9 % p. a. 
 
Nach der Studie der Mario Fischer Unternehmensberatung aus dem Frühjahr 2008 
sollte der Markt für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung im Inland im Zeitraum 2007 bis 
2012 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ca. 7,6 % auf 
insgesamt Mio. EUR 670 steigen. Dabei sollte sich der Bereich Equipment (Anlagen, 
Systeme und Bauteile) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 
7,7 % von Mio. EUR 262 in 2007 auf Mio. EUR 380 in 2012 und die verbundenen 
Dienstleistungen und weiteren Services (unter anderem Installation, Wartung, After-
Sales-Service, Projektierung und Beratung) mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 7,4 % von Mio. EUR 203 in 2007 auf Mio. EUR 290 in 2012 
(Quelle: Studie „Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft. Deutschland und Europa 
2007/2008“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 85 f.) entwickeln.  
 
Infolge der rückläufigen Wirtschaftsentwicklung seit dem vierten Quartal 2008 wurde 
von Seiten der Mario Fischer Unternehmensberatung die Prognose des Markt-
wachstums für den Markt der Zutrittskontrolle und Zeiterfassung in Form von 
Szenarien wie folgt angepasst (vgl. Marktstudie „Time Management & Access 
Control. Deutschland und Europa 2008/2009“, Mario Fischer Unternehmens-
beratung, S. 70 ff.): 
 



10  

Szenario 1: 
„Starke Rezession der Weltwirtschaft mit relativ großem Einfluss auf die 
Zutrittsbranche in Deutschland bei sehr vielen Nachfragegruppen. Immense 
Exportrückgänge im europäischen Raum. Dauer der Rezession bis Ende 2011, 
danach erste Erholungstendenzen.“ 
 
 
Szenario 2: 
„Rezession der Weltwirtschaft mit nur leichtem Einfluss auf den deutschen T&A-
Markt bei bestimmten Nachfragegruppen. Stärkere Exportrückgänge im euro-
päischen Raum. Dauer der Rezession bis Mitte 2010, ab dem Sommer 2010 bereits 
erste Nachfragesteigerungen auch auf den internationalen Märkten.“ 
 
Das erste Szenario wird von der Studie als „Worst-Case-Fall“, das zweite Szenario 
als „Best-Case-Fall“ betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt 
„irgendwie“ zwischen den beiden Szenarien entwickelt, wird von der Studie mit 95 % 
eingeschätzt. 
 
Die Prognosen sowohl für die Inlandsnachfrage als auch für das Exportvolumen 
beschränken sich in der Studie auf die Jahre 2009 und 2010. Selbst mittelfristige 
Prognoseaussagen werden von der Studie auf Grund der Marktturbulenzen und der 
nicht einschätzbaren Perspektiven gegenwärtig als nicht möglich erachtet. 
 
Die Inlandsnachfrage soll sich nach der Studie wie folgt entwickeln: 
 
Umsatz in Mio. EUR 2008 2009 2010 
Szenario 1 488 443 415 
Szenario 2 488 464 462 
 
Für die Entwicklung des Exportvolumens wird folgendes prognostiziert: 
 
Umsatz in Mio. EUR 2008 2009 2010 
Szenario 1 87 52 35 
Szenario 2 87 65 60 
 
Die Gesamtprognose stellt sich danach wie folgt dar: 
 
Umsatz in Mio. EUR 2008 2009 2010 
Szenario 1 575 495 450 
Szenario 2 575 529 522 
 
Im Szenario 1 ergibt sich danach für das Geschäftsjahr 2009 ein Umsatzrückgang 
von ca. 14 %, im Szenario 2 ein Umsatzrückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr 
2008. Dahingegen ist die Gesamtleistung bei der primion Technology AG im 
abgelaufenen Geschäftsjahr nur um ca. 2 % zurückgegangen. Danach müsste 
primion bislang besser durch die Krise gekommen sein als der Wettbewerb und 
somit seine Marktanteile weiter ausgebaut haben. 
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Für das Geschäftsjahr 2010 wird im Szenario 1 nochmals ein Rückgang von ca. 9 %, 
im Szenario 2 ein Rückgang von etwa 1 % im Umsatzvolumen des Marktes erwartet. 
Auf Basis der Entwicklung unseres Auftragsbestandes sowie weiterer Erkenntnisse 
aus dem Markt und von unseren Kunden planen wir derzeit einen Umsatzrückgang 
bei der primion Technology AG in Höhe von ca. 4 %. 
 
Zum 30. September 2009 beläuft sich der Auftragsbestand bei der primion 
Technology AG auf Mio. EUR 12,0 (Vorjahr Mio. EUR 14,5). Dies entspricht einer 
rechnerischen Auftragsreichweite von ca. 5 Monaten. Die nach dem Bilanzstichtag 
bis zur Freigabe dieses Lageberichts zu verzeichnenden Auftragseingänge sind 
stabil.  
 
 
Europa 
Der Gesamtmarkt für definierte Zutrittskontrolle in Europa umfasst nach Ein-
schätzung der Mario Fischer Unternehmensberatung ein Umsatzvolumen von ca. 
Mio. EUR 2.860 im Jahr 2008 (Quelle: Marktstudie „Time Management & Access 
Control. Deutschland und Europa 2008/2009“, Mario Fischer Unternehmens-
beratung, S. 13) gegenüber Mio. EUR 2.895 im Jahr 2007 (Quelle: Studie „Zutritts-
kontrolle und Zeitwirtschaft. Deutschland und Europa 2007/2008“, Mario Fischer 
Unternehmensberatung, S. 224 ff.). Hiervon entfallen auf die Länder, in denen der 
primion-Konzern vertreten ist, Mio. EUR 495 (Vorjahr Mio. EUR 540) auf Frankreich, 
Mio. EUR 210 (Vorjahr Mio. EUR 240) auf Spanien, Mio. EUR 240 (Vorjahr; 
Mio. EUR 220) auf die Benelux-Staaten, Mio. EUR 155 (Vorjahr Mio. EUR 140) auf 
die Schweiz und Mio. EUR 147 (Vorjahr Mio. EUR 135) auf Österreich.  
 
Eine mittel- bzw. langfristige Prognose wird von der Mario Fischer Marktstudie vor 
dem Hintergrund des gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfelds als nicht durchführbar 
angesehen (vgl. Marktstudie „Time Management & Access Control. Deutschland und 
Europa 2008/2009“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 209). Selbst für die 
Jahre 2009 und 2010 werden nur für Frankreich, Spanien und die Schweiz 
Prognosen abgegeben, wobei für Frankreich und Spanien ein weiterer Rückgang des 
Umsatzvolumens auf Mio. EUR 400 bzw. Mio. EUR 180 (2010) prognostiziert wird, 
während für die Schweiz sogar ein leichtes Wachstum des Umsatzvolumens auf 
Mio. EUR 160 (2010) gesehen wird.  
 
 

Trends 
Nach der Studie der Mario Fischer Unternehmensberatung gehören unter anderem 
der Fortschritt bei der Digitalisierung der Systeme, die verbesserten Datenüber-
tragungstechniken sowie die zunehmende Funktionszusammenführung bisher 
isolierter Systeme (z. B. CCTV mit Einzelmeldeanlagen und Zutrittskontrollanlagen) 
zu den Markttreibern. So genannte „Insellösungen“ werden an Bedeutung verlieren 
und mit neuen, innovativen Sicherheitssystemen der Leitstellentechnik, der In-
formationstechnologie und der Facility-Management-Systeme verschmelzen. 
Vernetzte Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft, auch über weit verteilte Liegenschaften, 
werden zusätzliche Nachfrage generieren. Die Technologie „Access Control over IP“ 
wird dabei erheblich an Bedeutung gewinnen. 
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Die Möglichkeiten der Smartcard-Technologie erlauben die Bündelung ver-
schiedenster Applikationen auf einem zentralen Datenträger und in Verbindung mit 
der RFID-Technologie eine vereinfachte Handhabung und eine zunehmende 
Funktionserweiterung der Systeme für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Die 
primion Technology AG erwartet vor diesem Hintergrund, dass bereits installierte 
Anlagen durch Anwendung der oben genannten neuen Technologien zunehmend 
substituiert werden. 
 
Ein weiterer wichtiger Markttreiber ist nach Einschätzung der Gesellschaft zudem 
das allgemein wahrgenommene Sicherheitsrisiko auf Grund anhaltender Bedrohung 
durch Terroranschläge und Kriminalität. Insbesondere der öffentliche Sektor, wie 
auch Teile des öffentlichen Verkehrs (wie z. B. Flughäfen und Seehäfen), werden in 
Zukunft nach Einschätzung der Gesellschaft vor dem Hintergrund entsprechender 
Sicherheitsrichtlinien bzw. Vorschriften verstärkt in die Sicherheitstechnik investieren. 
 
Weiterhin ist die Gesellschaft der Auffassung, dass sich der Trend von 
mechanischen zu elektromechanischen Anwendungen fortsetzen wird sowie der 
steigende Bedarf im Bereich Videotechnik die Nachfrage nach kombinierten Soft- 
und Hardwaresystemlösungen für die Zutrittskontrolle erhöht.  
 
1.6. Wettbewerbssituation und Marktstellung 
  
Der für den primion-Konzern relevante Markt zeichnet sich durch eine geringe 
Konzentration aus. Neben einigen großen Anbietern gibt es eine Vielzahl kleinerer 
Unternehmen, die sich durch regionale Fokussierung oder durch Spezialisierung auf 
bestimmte Anwendungsbereiche und Technologien abgrenzen. So gibt es nach der 
Marktstudie „Time Management & Access Control. Deutschland und Europa 
2008/2009“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 105, derzeit neben 17 
namentlich aufgeführten Unternehmen noch 129 weitere Unternehmen mit einem 
Marktanteil von insgesamt 8 %. Nach Auffassung des Vorstands befindet sich der 
Markt weiterhin in einer Verdrängungs- und Konsolidierungsphase. Wir gehen davon 
aus, dass dieser Trend sich in Zukunft weiter fortsetzen wird.  
 
Nach der Studie der Mario Fischer Unternehmensberatung weist der inländische 
Markt des Jahres 2008 insgesamt drei führende Anbieter auf, zu denen auch der 
primion-Konzern gehört (vgl. hierzu und den nachfolgenden Ausführungen der 
Marktstudie „Time Management & Access Control. Deutschland und Europa 
2008/2009“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 104 ff.).  
 
Der primion-Konzern konnte nach dieser Studie seine Spitzenposition festigen und 
kommt danach – gleichauf mit Kaba – auf einen Marktanteil von 16 %. primion 
konnte damit – wie auch in den Vorjahren – seinen inländischen Marktanteil 
nochmals ausweiten. Im Vorjahr belief sich der Marktanteil nach der Vorjahresstudie 
noch auf 14,4 % (Quelle: Studie „Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft. Deutschland und 
Europa 2007/2008“, Mario Fischer Unternehmensberatung, S. 120). Die Gründe für 
den stetigen Aufstieg an die Spitze der deutschen Anbieter werden von der Studie im 
konsequenten Ausbau der Marktposition durch die in den Jahren 2005 bis 2007 
stattgefundenen Akquisitionen sowie im systematischen Präsenzaufbau im 
europäischen Ausland sowie in gewichtigen Partnerschaften mit Großkunden 
gesehen.  
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1.7. Beurteilung des Geschäftsverlaufs 
  
Die Geschäftsentwicklung der primion Technology AG entspricht nicht den 
Erwartungen. Die geplanten Umsatz- und Ertragsziele wurden insgesamt nicht 
erreicht. Operativ gelang es, die Marktposition in den Kerngeschäftsfeldern zu 
festigen. Nach unserer Auffassung haben folgende Ereignisse den Geschäftsverlauf 
wesentlich geprägt: 

 

• Die Gesamtleistung der primion Technology AG liegt um Mio. EUR 0,7 (2,2 %) 
unter der des Vorjahrs und deutlich unter den Erwartungen für das Geschäftsjahr 
2008/2009. Diese Abweichung ist nahezu ausschließlich auf das 2. Halbjahr 
2008/2009 zurückzuführen, während wir zum Ende des 1. Halbjahres um 
Mio. EUR 1,6 (11,2 %) über Vorjahr lagen. Die Auswirkungen aus der Finanz-
marktkrise haben primion erst im 2. Halbjahr erreicht. 

• Die Materialaufwandsquote lag im Geschäftsjahr 2008/2009 mit 31,1 % deutlich 
unter der des Vorjahrs in Höhe von 35,0 %. Die Verringerung der Materialauf-
wandsquote ist im Wesentlichen auf den Produkt- bzw. Projektmix zurückzu-
führen. Im Vorjahr wurden vermehrt Projekte mit mechatronischen Produkten mit 
niedrigeren Margen abgerechnet.  

• Die Personalaufwendungen lagen im Geschäftsjahr 2008/2009 absolut um 
Mio. EUR 0,3 über denen des Vorjahrs und im Rahmen der Erwartungen. Doch 
infolge der geringeren Gesamtleistung lag die Personalaufwandsquote bei 
44,5 % (Vorjahr 42,6 %) und die Aufwendungen um 1,9 %-Punkte über dem 
Vorjahr und über den Erwartungen. 

• Trotz der zum Vorjahr rückläufigen Gesamtleistung konnte, aufgrund der verbes-
serten Materialeinsatzquote und der geringeren sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen, das EBIT von im Vorjahr Mio. EUR 0,3 um Mio. EUR 1,1 auf 
Mio. EUR 1,4 gesteigert werden. 

• Das verringerte Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr ist einerseits auf 
geringere Erträge aus Beteiligungen bzw. geringere Abschreibungen auf 
Finanzanlagen und andererseits auf höhere Zinsaufwendungen zurückzuführen. 
Die Erträge aus Beteiligungen enthalten Ausschüttungen der GET in Höhe von 
TEUR 600 (Vorjahr TEUR 600) und der primion Digitek S.L.U. in Höhe von 
TEUR 300 (Vorjahr TEUR 350). Im Vorjahr waren zudem Ausschüttungen der 
Jans Sicherheitssysteme GmbH von TEUR 500 enthalten. Die Abschreibungen 
auf Finanzanlagen von TEUR 84 (Vorjahr TEUR 650) erfolgten auf die Anteile an 
der primion Technology GmbH, Graz (Vorjahr primion SAS Frankreich).  
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2. Entwicklungsbericht 
 

Die Weiter- und Neuentwicklung der Systemlösungen für die Hard- und Software ist 
für primion ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. 
 
Die Entwicklungsabteilung ist in die Bereiche Hardware und Software unterteilt. 
Diese Bereiche wiederum sind in Produktpflege, laufende Kundenanforderungen 
sowie strategische Produktweiterentwicklung untergliedert. 
 
Grundlagenforschung erfolgt nicht, da primion sich allgemein zugänglicher 
Technologien bedient und diese in markt- und kundenorientierte Systeme integriert. 
 
Die Entwicklungsprojekte werden von speziell zusammengestellten Teams, sofern 
erforderlich auch standortübergreifend, bearbeitet. Je nach Aufgabenstellung besteht 
ein Team aus einem oder mehreren Hardware- und/oder Softwareentwicklern, 
Mechanikkonstrukteuren sowie Produktionsspezialisten. Durch die Einbindung aller 
notwendigen Einheiten werden die Voraussetzungen für eine reibungslose und 
schnelle Serienfertigung geschaffen. 
 
Neuentwicklungen erfolgen in den Bereichen Mechatronik, Sicherheitsleitstände und 
Videotechnik (z. B. CCTV). 
 
In der Entwicklung der primion Technology sind derzeit 44 (Vorjahr 41) Mitarbeiter 
beschäftigt. Bis im Geschäftsjahr 2008/2009 wurden ferner Entwicklungsleistungen 
von der „verlängerten Werkbank“ primion Technology GmbH, Graz, Österreich, 
bezogen. Dort waren bis zum 30. November 2009 insgesamt 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 
3 Mitarbeiter) beschäftigt. 
 
Insgesamt wurden in der primion Technology AG im Berichtsjahr Mio. EUR 3,5 
(Vorjahr Mio. EUR 3,2) für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufge-
wendet.  
 
Derzeit wird im Rahmen des laufenden Projektes „Fraport“ die Zusammenführung 
der beiden Softwareproduktlinien primion und Städtler vorangetrieben. In der Ent-
wicklungsabteilung bei GET wird unter dem Projektnamen „Phönix“ eine international 
einsetzbare Zeiterfassungssoftware entwickelt. Die Grundlage dieser neuen Soft-
waretechnologieplattform bildet die webbasierte Software der primion Technology 
AG. Mit diesem Konzept bietet der primion-Konzern seinen Kunden eine sanfte 
Migration in die neue Softwaregeneration. Durch die Realisierung von „Phönix“ 
werden die Entwicklungsaktivitäten im Konzern zusammengeführt und somit 
konzernweit Synergien im Bereich der Entwicklung realisiert.  
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3. Zusätzliche Angaben nach § 289 HGB 
 
Zu § 289 Abs. 2 Nr.5 HGB 
Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat beraten, 
regelmäßig überprüft und beschlossen. Es setzt sich grundsätzlich aus einer fixen, 
erfolgsunabhängigen sowie einer variablen, erfolgsabhängigen Komponente 
zusammen. Die Grundlage der erfolgsabhängigen Komponente ist das Konzern-
ergebnis nach IFRS vor Ertragsteuern und Tantiemen. Als Nebenleistungen wird den 
Vorstandsmitgliedern Thomas Bredehorn und Thomas Becker ein Dienstwagen, 
auch zur privaten Benutzung gestellt. Dem Vorstandsmitglied Heinz Roth stellt die 
Gesellschaft als Nebenleistung einen Dienstwagen ausschließlich zur betrieblichen 
Benutzung zur Verfügung. Ferner hat die Gesellschaft zugunsten der Vorstands-
mitglieder Heinz Roth und Thomas Bredehorn Direktversicherungen abgeschlossen. 
Sonstige Leistungen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit als Vorstands-
mitglieder sind nicht zugesagt. Aktienoptionsprogramme existieren nicht.  
 
Die Aufsichtsräte der primion Technology AG erhalten ausschließlich eine fixe 
Grundvergütung. Weitere Vergütungen sind nicht zugesagt.  
 
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 1 HGB 
Das gezeichnete Kapital der primion Technology AG betrug zum Bilanzstichtag 
Mio. EUR 5,55 und ist eingeteilt in 5,55 Mio. Stückaktien. Die Aktien der Gesellschaft 
lauten auf den Inhaber. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.  
 
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 2 HGB 
Gesellschaftervereinbarung zwischen der Azkoyen S.A. und Heinz Roth 
Die Azkoyen S.A. mit Sitz in Peralta, Spanien, (nachfolgend als „Azkoyen“ 
bezeichnet) und Herr Heinz Roth haben am 11. September 2008 eine Gesell-
schaftervereinbarung abgeschlossen. Diese Gesellschaftervereinbarung enthält die 
folgenden für die primion-Aktionäre wesentlichen Regelungen: 
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Stimmbindung 
Heinz Roth hat sich verpflichtet, seine Stimmrechte aus seinen Aktien an der primion 
Technology AG entsprechend den Weisungen von Azkoyen auszuüben. Von diesem 
Weisungsrecht ausgenommen sind Beschlüsse über einen Ausschluss von 
Minderheitsaktionären (Squeeze-Out) nach §§ 327a ff. AktG oder §§ 39a ff. WpÜG, 
die Aufgabe der Börsennotierung (Delisting), den Wechsel des Börsensegments oder 
die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern entsprechend den nachfolgend angegebenen 
Bestimmungen, die im Innenverhältnis jeweils der Zustimmung durch Azkoyen und 
Heinz Roth bedürfen. Azkoyen und Heinz Roth haben im Rahmen der 
Gesellschaftervereinbarung den Beschluss gefasst, dass die nächste ordentliche 
Hauptversammlung der primion Technology AG beschließen soll, dass 
 

• die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf drei reduziert wird, 

• die Bestellung der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder mit Ausnahme des 
derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn 
widerrufen und neue Aufsichtsratsmitglieder nach Maßgabe der geschilderten 
Gesellschaftervereinbarung bestellt werden, 

• das Geschäftsjahr der primion Technology AG dem Kalenderjahr angepasst 
wird, 

• Deloitte & Touche als Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt wird und 

• § 16 Absatz 3 der Satzung der primion Technology AG dahingehend geändert 
wird, dass mehr Flexibilität hinsichtlich der Frage des Vorsitzenden der 
Hauptversammlung besteht. 

 
Diese Punkte wurden im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung vom 
20. März 2009 entsprechend umgesetzt, wobei die Aufsichtsräte Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Johann Löhn, Leo Benz und Dr. Willi Merkel ihr Amt bereits mit Wirkung auf 
den Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung und die Aufsichtsräte Rolf 
Beck, Dr. Ulf Leichtle und Dr. Franz Wilhelm Hopp ihr Amt mit Wirkung auf den 
Zeitpunkt der Eintragung des satzungsändernden Beschlusses über die Verkleine-
rung des Aufsichtsrats im Handelsregister, die am 20. April 2009 erfolgt ist, niederge-
legt haben.  
 
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn wurde von der Hauptversammlung am 
20. März 2009 wieder in den Aufsichtsrat gewählt, die Herren Francisco José Bauzá 
Moré und Hans-Ulrich Schroeder wurden neu zu Aufsichtsratsmitgliedern der primion 
Technology AG bestellt. 
 
 
Besetzung von Organen 
Hinsichtlich der Besetzung des Aufsichtsrats der primion Technology AG ist neben 
der Verkleinerung des Gremiums auf drei Mitglieder vereinbart, dass Heinz Roth der 
Bestellung von zwei von Azkoyen vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern zu-
stimmt. 
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Wenn der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn 
nicht mehr im Amt ist, ist Azkoyen verpflichtet, der Bestellung eines von Heinz Roth 
vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieds zuzustimmen. In diesem Fall ist Heinz Roth 
außerdem verpflichtet darauf hinzuwirken, dass ein von Azkoyen vorgeschlagenes 
Aufsichtsratsmitglied zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wird. 
 
Hinsichtlich des Vorstands der primion Technology AG haben sich Azkoyen und 
Heinz Roth im Rahmen ihrer Gesellschafterrechte darauf geeinigt, dass für einen 
Zeitraum von fünf Jahren der Vorstand aus drei Mitgliedern besteht und Heinz Roth 
der Vorstandsvorsitzende sein soll. Azkoyen und Heinz Roth üben ihren Einfluss auf 
die primion Technology AG dahingehend aus, dass die beiden anderen Vorstands-
mitglieder auf Vorschlag von Azkoyen vom Aufsichtsrat bestellt werden. 
 
Außerdem haben sich Azkoyen und Heinz Roth auf einen Vorschlag für eine Ge-
schäftsordnung für den Vorstand und den Aufsichtsrat der primion Technology AG 
geeinigt. Die Geschäftsordnungen wurden vom Aufsichtsrat der primion Technology 
AG am 20. März 2009 beschlossen. 
 
 
Vereinbarungen bezüglich der primion-Aktien 
Heinz Roth und Azkoyen haben sich verpflichtet, während der Dauer der Gesell-
schaftervereinbarung keine primion-Aktien zu veräußern oder hierüber zu verfügen. 
Azkoyen ist es jedoch gestattet, seine primion-Aktien auf ein verbundenes Unter-
nehmen zu übertragen. 
 
Sollte Azkoyen nach der Durchführung des Übernahmeangebots nicht mehr als 
2.775.000 Aktien an der primion Technology AG halten, haben sich Heinz Roth und 
Azkoyen verpflichtet, ihren Einfluss auf die primion Technology AG dahingehend 
auszuüben, dass die primion Technology AG ihr genehmigtes Kapital von bis zu 
10 % ihres Grundkapitals nach Maßgabe des § 5 Absatz 5 ihrer Satzung ausnutzt 
und daraus entstehende neue Aktien ausschließlich Azkoyen zur Zeichnung anbietet. 
 
Diese Regelung ist in Anbetracht des Aktienanteils von Azkoyen an der primion 
Technology AG in Höhe von 78,17 % zum 30. September 2009 gegenstandslos. 
 
 
Dauer der Gesellschaftervereinbarung 
Die Gesellschaftervereinbarung ist für einen Zeitraum von fünf Jahren abge-
schlossen worden und verlängert sich danach vorbehaltlich einer Kündigung jeweils 
um ein Jahr. Sollte entweder Azkoyen oder Heinz Roth nicht mehr Gesellschafter der 
primion Technology AG sein, endet die Gesellschaftervereinbarung automatisch. 
Außerdem ist Heinz Roth berechtigt, die Gesellschaftervereinbarung mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen, wenn er nicht mehr Vorstandsvorsitzender oder Mitglied des 
Vorstands der primion Technology AG ist oder sein Vorstandsdienstvertrag ge-
kündigt wird, es sei denn, dies geschieht aufgrund eines wichtigen Grunds im Sinne 
von § 626 BGB. 
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Zu § 289 Abs. 4 Nr. 3 HGB 
Mit Aktienkaufvertrag vom 11. September 2008 haben sich der Vorstandsvorsitzende 
und Aktionär, Herr Heinz Roth sowie die VHR Verwaltungsgesellschaft Heinz Roth 
mbH (nachfolgend als „VHR" bezeichnet), an der Heinz Roth sämtliche 
Geschäftsanteile hält, verpflichtet, Azkoyen 20,11 % der Aktien an der primion 
Technology AG mit Sitz in Stetten a. k. M. (nachfolgend als „primion“ bezeichnet) zu 
übertragen. Der Eigentumsübergang („Closing“) fand am 17. September 2008 statt. 
Seit Closing ist Heinz Roth unmittelbar noch Inhaber von 9 % der Stimmrechte an 
der primion. Diese Stimmrechte werden auf Grund der oben beschriebenen 
Gesellschaftervereinbarung zwischen Heinz Roth und Azkoyen vom 11. Septem-
ber 2008 Azkoyen zugerechnet. Gleichermaßen werden die Stimmrechte von 
Azkoyen auf Grund dieser Vereinbarung ebenfalls Herrn Heinz Roth zugerechnet. 
 
Bis zum 30. September 2008 hat Azkoyen weitere 1,16 % der Aktien über die Wert-
papierbörse erworben, so dass Azkoyen zum Stichtag 30. September 2008 
unmittelbar 21,27 % der primion-Aktien hielt. Zwischen dem 30. September 2008 und 
dem 14. Oktober 2008 hat Azkoyen weitere 7,82 % der primion-Aktien erworben und 
hat vor Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum 
Erwerb sämtlicher primion-Aktien am 20. Oktober 2008 unmittelbar 29,09 % der 
primion-Aktien und Stimmrechte gehalten. Unter Hinzurechnung der 9 % Stimm-
rechte von Herrn Heinz Roth auf Grund der Gesellschaftervereinbarung hielt 
Azkoyen zu diesem Zeitpunkt 38,09 % der Stimmrechte an der primion Technology 
AG. 
 
Nach Ablauf der ersten Frist am 21. November 2008 hielt Azkoyen 74,46 % der 
Aktien und unter Hinzurechnung der 9 % Stimmrechte von Herrn Heinz Roth 83,46 % 
der Stimmrechte an primion. Nach Ablauf der zweiten Frist am 11. Dezember 2008 
hielt Azkoyen 77,16 % der Aktien und unter Hinzurechnung der 9 % Stimmrechte von 
Herrn Heinz Roth 86,17 % der Stimmrechte an primion. Seit diesem Zeitpunkt hat 
Azkoyen weitere Aktien gekauft. Zum Bilanzstichtag 30. September 2009 hielt 
Azkoyen 78,17 % der Aktien und unter Hinzurechnung der 9 % Stimmrechte von 
Herrn Heinz Roth 87,17 % der Stimmrechte an primion. 
 
Neben Azkoyen und Heinz Roth war an primion die Bluehill ID AG, St. Gallen, 
Schweiz, („Bluehill") maßgeblich beteiligt. Seit dem 26. Mai 2008 hielt Bluehill einen 
Stimmrechtsanteil von 9,08 %. Auf Grundlage der Stimmrechtsmitteilungen vom 
20. August 2008 hatte Bluehill die Stimmrechtsschwelle von 10 % und 15 % über-
schritten und hielt zu diesem Zeitpunkt einen Stimmrechtsanteil von 15,35 %. Auf 
Grundlage der Stimmrechtsmitteilung vom 8. Oktober 2008 hatte Bluehill auch die 
Stimmrechtsschwelle von 20 % überschritten und hielt zu diesem Zeitpunkt 20,36 % 
der Stimmrechte an primion. Am 24. November 2008 hat Bluehill mitgeteilt, dass sie 
ihre gesamten 1.221.745 Anteile an primion im Rahmen des Übernahmeangebots 
der spanischen Azkoyen verkauft hat. 
 
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 4 HGB 
Aktien mit Sonderrechten, z. B. Entsenderechte in den Aufsichtsrat gemäß § 101 
Abs. 2 AktG bestehen nicht. Hinsichtlich der Besetzung der Aufsichtsratsmitglieder 
auf Grund der Gesellschaftervereinbarung zwischen Herrn Heinz Roth und Azkoyen 
verweisen wir auf die obigen Ausführungen. 
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Zu § 289 Abs. 4 Nr. 6 HGB 
Hinsichtlich der Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern wird auf die 
gesetzlichen Vorschriften der §§ 84, 85 AktG verwiesen. Darüber hinaus bestimmt 
§ 7 der Satzung, dass die Zahl der Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat 
bestimmt wird. Satzungsänderungen können bei der primion Technology AG nach 
Maßgabe der §§ 133, 179 AktG beschlossen werden. Ergänzend zu diesen 
gesetzlichen Bestimmungen ist der Aufsichtsrat nach § 14 der Satzung ermächtigt, 
Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu 
beschließen. Weiterhin sieht § 17 Abs. 2 S. 1 der Satzung vor, dass Beschlüsse der 
Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst 
werden können, sofern nicht die Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften 
etwas Abweichendes bestimmen. Sofern das Aktiengesetz außerdem zur Beschluss-
fassung eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
vorsieht, so genügt nach § 17 Abs. 2 S. 2 der Satzung, soweit gesetzlich zulässig, 
die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Bezüglich der Auswirkungen 
der Gesellschaftervereinbarung zwischen Herrn Heinz Roth und Azkoyen verweisen 
wir auf die obigen Ausführungen. 
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 7 HGB 
Am 12. Januar 2006 hat die Hauptversammlung der primion Technology AG den 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 5. Oktober 2010 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um 
insgesamt bis zu EUR 2.575.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). § 5 Abs. 5 
Satz 1 der Satzung wurde entsprechend geändert. Der Vorstand ist nach näherer 
Maßgabe des § 5 Abs. 5 Satz 2 der Satzung ermächtigt, das gesetzliche Bezugs-
recht in bestimmten Fällen auszuschließen.  
 
Am 20. März 2009 hat die Hauptversammlung die Gesellschaft wie folgt ermächtigt, 
eigene Aktien zu erwerben und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 
Aktionäre zu veräußern.  
 

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien („primion-Aktien“) bis zu 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesell-
schaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die 
ihr gemäß den §§ 71ff Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die 
Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in 
eigenen Aktien genutzt werden; im Übrigen liegt die Bestimmung des 
Erwerbszwecks im Ermessen des Vorstands. 
 
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft, aber auch 
durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte im Rahmen der vorgenannten Beschränkungen ausgenutzt werden. Die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gilt bis zum Ablauf des 
31. August 2010. Die Befristung gilt für den Zeitpunkt des Erwerbs, nicht 
jedoch für das Halten der Aktien über diesen Zeitpunkt hinaus. 



20  

b) Der Erwerb der primion-Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über 
die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots.  

(1) Erfolgt der Erwerb als Kauf über die Börse, so darf der von der 
Gesellschaft bezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer 
primion-Aktie im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-
Systems getretenen vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wert-
papierbörse Frankfurt am Main um nicht mehr als 10 % überschreiten 
und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, 
so legt die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je 
primion-Aktie fest. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird 
der endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen 
ermittelt. Das Angebot kann eine Annahmefrist, Bedingungen sowie die 
Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der Annahmefrist 
anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung eines Angebots 
während der Annahmefrist erhebliche Kursbewegungen ergeben. Das 
Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die Anzahl der 
angedienten primion-Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum 
Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungsrecht 
der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb nach dem 
Verhältnis der angedienten primion-Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb ange-
botener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden.  
 
Der Kaufpreis bzw. die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je 
primion-Aktie dürfen (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen 
Schlusskurs einer primion-Aktie im XETRA-Handel (oder einem an die 
Stelle des XETRA-Systems getretenen vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten fünf 
Handelstagen vor dem Stichtag um nicht mehr als 20 % überschreiten 
und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag 
der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Veröffentlichung 
eines Kaufangebotes. Im Fall einer Angebotsanpassung tritt an seine 
Stelle der Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die 
Anpassung.  

 
Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind 
zu beachten, sofern und soweit diese zwingend Anwendung finden. 
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c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der 
vorstehenden oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, 

(1) mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, insbe-
sondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran, anzubieten und auf 
diese zu übertragen; 

(2) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im Sinne 
der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen auszugeben, diesen zum 
Erwerb anzubieten und auf diese zu übertragen; 

(3) zur Erfüllung von Verpflichtungen aus von der Gesellschaft begebenen 
Wandel- oder Optionsanleihen zu verwenden; 

(4) den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
unter Wahrung des Bezugsrechts und des Gleichbehandlungsgrund-
satzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten, wobei eine Veräußerung 
über die Börse diesen Anforderungen genügt; 

(5) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse 
oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die er-
worbenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 
der den Börsenkurs einer primion-Aktie nicht wesentlich unterschreitet 
(ohne Erwerbsnebenkosten); 

(6) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung hat 
nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise zu 
erfolgen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3, zweiter Halbsatz AktG ermächtigt, die Angabe der 
Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

 
Insgesamt dürfen aufgrund der Ermächtigung gemäß lit. c) Ziffer (5) höchstens 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft am Tage der Hauptversammlung 
oder 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
der Aktien, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das Grundkapital niedriger ist, 
ausgegeben werden. Bei der Ermittlung des Ermächtigungsvolumens sind 
Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (insbesondere aufgrund bestehender anderer 
Ermächtigungen) während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß lit. c) Ziffer 
(5) ausgegeben wurden.  
 

d) Die Ermächtigungen gemäß lit. c) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.  
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e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird 
insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen gemäß lit. c) (1), (2), (3) und (5) verwendet werden. Darüber 
hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft im Rahmen eines Verkaufsangebots gemäß lit. c) (4) an die 
Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen. 

 
Der vorgenannte Beschluss ersetzt den nachfolgenden Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30. Mai 2008, wonach die Gesellschaft ermächtigt wurde, eigene 
Aktien zu erwerben und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 
Aktionäre zu veräußern.  

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien („primion-Aktien“) bis zu 
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesell-
schaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die 
ihr gemäß den §§ 71 ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die 
Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in 
eigenen Aktien genutzt werden; im Übrigen liegt die Bestimmung des 
Erwerbszwecks im Ermessen des Vorstands. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft, aber auch 
durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgenutzt werden. Die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gilt bis zum Ablauf des 31. August 
2009. Die Befristung gilt für den Zeitpunkt des Erwerbs, nicht jedoch für das 
Halten der Aktien über diesen Zeitpunkt hinaus. 

b) Der Erwerb der primion-Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über 
die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots.  

(1) Erfolgt der Erwerb als Kauf über die Börse, so darf der von der 
Gesellschaft bezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer 
primion-Aktie im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-
Systems getretenen vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wert-
papierbörse Frankfurt am Main um nicht mehr als 10 % überschreiten 
und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, 
so legt die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je 
primion-Aktie fest. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird 
der endgültige Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen 
ermittelt. Das Angebot kann eine Annahmefrist, Bedingungen sowie die 
Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der Annahmefrist 
anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung eines Angebots 
während der Annahmefrist erhebliche Kursbewegungen ergeben. Das 
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Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die Anzahl der 
angedienten primion-Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum 
Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungsrecht 
der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb nach dem 
Verhältnis der angedienten primion-Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb ange-
botener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen werden.  

Der Kaufpreis bzw. die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je 
primion-Aktie dürfen (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen 
Schlusskurs einer primion-Aktie im XETRA-Handel (oder einem an die 
Stelle des XETRA-Systems getretenen vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt an den letzten fünf Handelstagen vor 
dem Stichtag um nicht mehr als 20 % überschreiten und um nicht mehr 
als 20 % unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag der endgültigen 
Entscheidung des Vorstands über die Veröffentlichung eines Kaufange-
botes. Im Fall einer Angebotsanpassung tritt an seine Stelle der Tag der 
endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Anpassung.  

Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu 
beachten, sofern und soweit diese Anwendung finden. 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vor-
stehenden oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, 

(1) mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran, anzubieten 
und auf diese zu übertragen; 

(2) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im Sinne 
der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen auszugeben, diesen zum 
Erwerb anzubieten und auf diese zu übertragen; 

(3) zur Erfüllung von Verpflichtungen aus von der Gesellschaft begebenen 
Wandel- oder Optionsanleihen zu verwenden; 

(4) den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
unter Wahrung des Bezugsrechts und des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug anzubieten, wobei eine Ver-
äußerung über die Börse diesen Anforderungen genügt; 

(5) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse 
oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die 
erworbenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 
der den Börsenkurs einer primion-Aktie nicht wesentlich unterschreitet 
(ohne Erwerbsnebenkosten); 
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(6) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt 
zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bestimmen, dass das Grundkapital bei der 
Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung 
der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG 
erhöht. Der Vorstand ist für diesen Fall zur Anpassung der Angabe der 
Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

Insgesamt dürfen aufgrund der Ermächtigungen gemäß lit. c) Ziffer (5) und (6) 
höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft am Tage der Hauptver-
sammlung und 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Veräußerung der Aktien, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das Grundkapital 
niedriger ist, ausgegeben werden. Bei der Ermittlung des Ermächtigungs-
volumens sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (insbesondere aufgrund 
bestehender anderer Ermächtigungen) ausgegeben wurden, sowie Aktien, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund von Wandel- oder 
Optionsrechten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, 
die ihrerseits während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
wurden. 

d) Die Ermächtigungen gemäß lit. c) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Der Preis, zu 
dem eine primion-Aktie gemäß den Ermächtigungen gemäß lit. c) (1) und/oder 
(5) an Dritte abgegeben wird, darf (ohne Erwerbsnebenkosten) auch den 
durchschnittlichen Schlusskurs einer primion-Aktie im XETRA-Handel (oder 
einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt an den letzten fünf 
Handelstagen vor dem Stichtag um nicht mehr als 20 % überschreiten und um 
nicht mehr als 20 % unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag der 
verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten. 

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird 
insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen gemäß lit. c) (1), (2), (3) und (5) verwendet werden. Darüber 
hinaus kann der Vorstand im Fall der Veräußerung von Aktien der 
Gesellschaft im Rahmen eines Verkaufsangebots gemäß lit. c) (4) an die 
Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen. 
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Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. März 2007 hat die 
Gesellschaft im Geschäftsjahr 2007/2008 insgesamt 110.000 Stück eigene Aktien 
(dies entspricht 1,98 % des Grundkapitals) zum Durchschnittspreis von EUR 4,50 
erworben. Der aufgewendete Betrag belief sich auf insgesamt TEUR 495. In dieser 
Höhe wurde im Jahresabschluss zum 30. September 2008 eine Rücklage für eigene 
Anteile gebildet. Anschaffungsnebenkosten in Höhe von insgesamt TEUR 5 wurden 
im Geschäftsjahr 2007/2008 als Aufwand erfasst. Diese 110.000 Stück zurück-
gekauften eigenen Aktien wurden im Zeitraum vom 10. November 2008 bis zum 
27. November 2008 wieder zu einem Durchschnittspreis von EUR 6,00 je Aktie 
(abzüglich Transaktionskosten) verkauft. Der Differenzbetrag in Höhe von TEUR 162 
wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „sonstige betriebliche 
Erträge“ ausgewiesen.  
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 8 HGB 
Unter der Bedingung des Kontrollwechsels stehen nachfolgende Vereinbarungen, die 
bei Kontrollwechsel im Fall eines Übernahmeangebots wirksam werden, sich ändern 
oder enden.  
 
Der Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Jans Sicherheitssysteme GmbH, Herr 
Jürgen Jans, hatte bis zu seinem Ausscheiden zum Ablauf des 30. September 2009 
in § 4 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe b) des Anstellungsvertrags ein Recht zur Kündigung 
seiner Anstellung aus wichtigem Grund, wenn Herr Heinz Roth so viele seiner Anteile 
an der primion Technology AG veräußert, dass er weniger als 25 % der Anteile 
besitzt. 
 
Ferner beinhalten nahezu alle Finanzierungsverträge mit Banken ein Sonder-
kündigungsrecht, für den Fall dass die Anteilseignerstruktur der primion Technology 
AG sich wesentlich ändert.  
 
Der Change-of-Control führte dazu, dass die Deutsche Bank AG im Dezember 2008 
die Rückführung oder Besicherung ihrer Verbindlichkeiten gefordert hat. Die primion 
Technology AG hat daraufhin die eingeräumte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 
Mio. EUR 4,5 nicht mehr in Anspruch genommen. Das Schuldscheindarlehen in 
Höhe von weiteren Mio. EUR 5,0 wurde in Form der Verpfändung von Guthaben bei 
anderen Kreditinstituten durch den Mehrheitsaktionär Azkoyen S.A. zunächst 
vollständig besichert und im Mai 2009 zurück geführt. Die anderen Banken haben 
von ihrem Sonderkündigungsrecht für den Change-of-Control keinen Gebrauch 
gemacht. Eine weitere Bank hat jedoch auf Grund des ausländischen Großaktionärs 
Azkoyen S.A. infolge der eingetretenen Verletzung ihres Regionalprinzips ihre 
Kontokorrentkreditlinie in Höhe von Mio. EUR 1,5 zurückgefordert. Die Rück-
führungen der Kredite der beiden Banken wurde durch ein Darlehen der Azkoyen 
S. A. in Höhe von nominal Mio. EUR 10,0 sowie der BW-Bank, die eine Konto-
korrentkreditlinie in Höhe von Mio. EUR 4,5 sowie eine Avallinie in Höhe von 
Mio. EUR 1,5 eingeräumt hat, überkompensiert.  
 
Zu § 289 Abs. 4 Nr. 9 HGB 
Entschädigungsvereinbarungen der primion Technology AG, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder den Arbeitnehmern 
getroffen worden sind, bestehen nicht.  
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4. Ertrags- , Vermögens- und Finanzlage 
 

4.1. Ertragslage 
 
Die Ertragslage der primion Technology AG hat sich insbesondere durch die Aus-
wirkungen der Finanzmarktkrise ab dem 2. Halbjahr 2008/2009 nicht wie geplant 
entwickelt. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie nachfolgend beschrieben dar.  
 
 
4.1.1. Entwicklung der Erträge (Gesamtleistung und sonstige betriebliche Erträge) 
 

Die Entwicklung der Erträge gegenüber dem Vorjahr stellt sich wie folgt dar:  
 
Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR Absolut relativ 

Umsatzerlöse 29.215 31.963 -2.748 -8,6 % 
Bestandsveränderungen 1.509 -626 2.135 -341,1 % 
Andere aktivierte Eigenleistungen 0 64 -64 -100,0 % 

Gesamtleistung 30.724 31.401 -677 -2,2 % 
Sonstige betriebliche Erträge 1.791 1.477 314 21,3 % 
 
In den Umsatzerlösen sind solche mit Tochtergesellschaften in Höhe von 
Mio. EUR 0,9 (Vorjahr Mio. EUR 0,9) enthalten. Der Umsatz der primion Technology 
AG mit externen Kunden belief sich auf Mio. EUR 28,3 (nach Mio. EUR 31,1 im 
Vorjahr). Unter Berücksichtigung der Veränderung der Bestände an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen, die im Wesentlichen auf zum Bilanzstichtag noch nicht 
abgeschlossene Projekte zurückzuführen ist, ergibt sich eine Gesamtleistung in 
Höhe von Mio. EUR 30,7 gegenüber Mio. EUR 31,4 im Vorjahr. Dies entspricht 
einem Rückgang in Höhe von 2,2 % (Vorjahr: Steigerung in Höhe von 5,1 %).  
 
Der starke Rückgang der Umsatzerlöse hängt mit dem im Geschäftsjahr 2008/2009 
hohen Volumen an begonnenen Projekten zusammen, was auch der Grund für die 
Bestandserhöhung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ist. Ferner spiegeln sich 
in dem Rückgang der Umsatzerlöse auch die Auswirkungen der Finanzmarktkrise 
wider.  
 
Die erwartete Gesamtleistung bei der primion Technology AG wurde deutlich 
verfehlt. Diese Abweichung ist nahezu ausschließlich auf das 2. Halbjahr 2008/2009 
zurückzuführen. Die Folgen der Finanzmarktkrise haben sich bei primion erst nach 
diesem Zeitpunkt voll ausgewirkt.  
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen weiter verrechnete 
Aufwendungen an Tochtergesellschaften in Höhe von TEUR 651 (Vorjahr 
TEUR 784), verrechnete Sachbezüge in Höhe von TEUR 491 (Vorjahr TEUR 414), 
Gewinne aus dem Verkauf der im Vorjahr zurück gekauften eigenen Aktien in Höhe 
von TEUR 162 (Vorjahr TEUR 0) sowie Erstattungsansprüche nach § 312 AktG 
gegenüber dem Mehrheitsaktionär Azkoyen S.A. in Höhe von TEUR 131 (Vorjahr 
TEUR 0). 
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4.1.2. Aufwendungen 
 
Die Entwicklung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr stellt sich wie folgt dar:  
 

Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR absolut relativ 

Materialaufwand 9.554 11.002 -1.448 -13,2 % 
Personalaufwand 13.663 13.384 279 2,1 % 
Abschreibungen 1.529 1.522 7 0,5 % 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 6.313 6.578 -265 -4,0 % 
sonstige Steuern 42 45 -3 -6,7 % 
 

Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand/Gesamtleistung) ist von 35,0 % im 
Vorjahr auf 31,1 % im laufenden Geschäftsjahr zurückgegangen. Damit hat sich die 
primion gegenüber dem Vorjahr verbessert. Überdies lag die Quote auch besser als 
erwartet. 
 
Die rückläufige Materialaufwandsquote ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
im Vorjahr vermehrt Projekte mit mechatronischen Produkten (Prime-Key-
Technology - PKT) mit reduzierter Marge abgewickelt wurden. Die reduzierte Marge 
ergab sich im Vorjahr aus noch überschaubaren Ausbringungsmengen dieser 
Produktneuentwicklung. 
 
Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand/Gesamtleistung) ist von 42,6 % im 
Vorjahr auf 44,5 % im laufenden Geschäftsjahr deutlich angestiegen und ist auf 
Grund der zum Vorjahr rückläufigen Gesamtleistung deutlich schlechter als die 
Erwartungen. Absolut betrachtet lagen die Personalaufwendungen im Rahmen der 
Erwartungen. Im Vorjahr haben die aus Anlass der vorzeitigen Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses für das Vorstandsmitglied Roland Schmider geleisteten 
Aufwendungen in Höhe von insgesamt Mio. EUR 0,5 den Personalaufwand deutlich 
erhöht. Unter Eliminierung dieses Einmalaufwands erhöhte sich der Personalauf-
wand aufgrund der gestiegenen Mitarbeiteranzahl und aufgrund von Gehalts-
steigerungen.  
 
Die Abschreibungen waren weitgehend unverändert und lagen um ca. TEUR 150 
unter dem Planwert.  
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Verhältnis zur Gesamtleistung haben 
sich von 20,9 % im Vorjahr auf 20,5 % im laufenden Geschäftsjahr verringert. Auf 
Grund der zum Vorjahr geringeren Gesamtleistung lagen die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen deutlich über den Erwartungen. Die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen wurden durch die Bildung von Drohverlustrückstellungen bei 
Fertigungsaufträgen im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2008/2009 in Höhe von Mio. 
EUR 0,1 belastet. Ferner sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe 
von Mio. EUR 0,1 durch Aufwendungen für den Mehrheitsaktionär Azkoyen S.A. 
belastet, denen korrespondierende Erstattungsansprüche nach § 312 AktG gegen-
über stehen. Unter Eliminierung dieser Effekte lagen die sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen im Rahmen der Erwartungen.  
 
Die sonstigen Steuern entfallen im Wesentlichen auf Kfz-Steuern und in geringem 
Umfang auf die Grundsteuer. 
 
 
4.1.3. EBITDA und EBIT 
 
Die zur Steuerung der Aktivitäten der primion Technology AG und ihrer Tochterunter-
nehmen u. a. eingesetzten Kennzahlen EBITDA und EBIT betrugen bei der primion 
Technology AG im Berichtsjahr und im Vorjahr: 
 

Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR absolut relativ 

EBITDA 2.943 1.868 1.075 57,5 % 
          
EBIT 1.414 345 1.069 309,9 % 
 

Die EBITDA- und EBIT-Margen (in Bezug zur Gesamtleistung) haben sich gegen-
über dem Vorjahr wiederum verbessert, sind allerdings noch nicht zufriedenstellend:  
 

Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 

EBITDA-Marge 9,6 % 5,9 % 
      
EBIT-Marge 4,6 % 1,1 % 
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4.1.4. Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)  
 
Das Ergebnis vor Ertragsteuern wurde wesentlich durch das aus den Akquisitionen 
der Jahre 2005 bis 2007 belastete Finanzergebnis beeinflusst.  
 
 
Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR absolut relativ 

EBIT 1.414 345 1.069 309,9 % 
          
Finanzerträge 1.087 1.583     

Finanzaufwendungen -1.635 -1.890     
Finanzergebnis -548 -307 -241 -78,5 % 
          

Ergebnis vor 
Ertragsteuern (EBT) 866 38 828 2178,9 % 
 

In den Finanzerträgen sind im laufenden Geschäftsjahr die Ausschüttungen der GET 
in Höhe von TEUR 600 (Vorjahr TEUR 600) sowie der primion Digitek S.L.U. in Höhe 
von TEUR 300 (Vorjahr TEUR 350) enthalten. Im Vorjahr war noch die Ausschüttung 
in Höhe von TEUR 500 der Jans Sicherheitssysteme GmbH enthalten. Darüber 
hinaus sind darin im laufenden Geschäftsjahr Zinserträge aus Forderungen an 
verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 179 (Vorjahr TEUR 129) enthalten.  
 
Die Finanzaufwendungen sind in Höhe von TEUR 84 (Vorjahr TEUR 650) durch 
Abschreibungen auf die Anteile an der primion Technology GmbH, Graz, Österreich, 
(im Vorjahr an der primion SAS, Frankreich), belastet. Im Übrigen resultieren diese 
fast ausschließlich aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, welche zu 
großen Teilen auf die Akquisitionen der Jahre 2005 bis 2007 zurückzuführen sind. 
Darüber hinaus sind im Geschäftsjahr 2008/2009 erstmals Zinsaufwendungen in 
Höhe von TEUR 111 zuzüglich Transaktionskosten im Zusammenhang mit der 
Krediteröffnung in Höhe von TEUR 80 aus einem im Mai 2009 aufgenommenen ver-
zinslichen Darlehen des Mehrheitsaktionärs, der Azkoyen S.A., in Höhe von nominal 
Mio. EUR 10,0 angefallen. Mit diesem Darlehen wurde ein Schuldscheindarlehen der 
Deutschen Bank AG in Höhe von nominal Mio. EUR 5,0 sowie Kontokorrentlinien der 
Deutschen Bank AG und der Volksbank Albstadt eG zurückgeführt, die deutlich 
teurer verzinst waren. Im Zusammenhang mit der Rückführung des Schuld-
scheindarlehens sind einmalige Aufwendungen in Form einer Vorfälligkeitsent-
schädigung in Höhe von TEUR 225 sowie der Auflösung eines Disagios in Höhe von 
TEUR 36 angefallen. Diese haben das Finanzergebnis im Geschäftsjahr 2008/2009 
belastet. Der weitere Anstieg der Finanzaufwendungen im Berichtszeitraum 
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist auf die unterjährig erforderliche 
Finanzierung des erhöhten Bedarfs an Working Capital zurückzuführen. 
 
Wechselkurseinflüsse spielen nach wie vor bei der primion Technology AG nur eine 
untergeordnete Rolle, da Forderungen und Verbindlichkeiten (auch gegenüber den 
Tochtergesellschaften) jeweils fast vollständig in EUR bestehen.  
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4.1.5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 
 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Geschäftsjahr 2008/2009 sind im 
Wesentlichen auf den Wegfall der körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlust-
vorträge zurückzuführen. Infolge des Wechsels von mehr als 50 % der Aktien auf die 
Azkoyen S.A., Spanien, im Zeitraum vom 11. September 2008 bis 21. Novem-
ber 2008 sind die bei der primion Technology AG am 30. September 2008 
vorhandenen körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge in Höhe von TEUR 3.872 
sowie die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge in Höhe von TEUR 3.470 gemäß 
§ 8c KStG bzw. § 10a Satz 9 GewStG vollständig untergegangen. Im Geschäftsjahr 
2007/2008 führten die Aktivierung von Steuerstattungsansprüchen zu einem 
aperiodischen Ertrag bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag. 
 
 
4.1.6. Jahresüberschuss  
 
Durch das gegenüber dem Vorjahr verbesserte EBIT und trotz des verschlechterten 
Finanzergebnisses wurde im laufenden Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe 
von Mio. EUR 0,8 gegenüber Mio. EUR 0,1 im Vorjahr ausgewiesen. 
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4.2. Vermögenslage 
 
Die Entwicklung der Vermögenslage gegenüber dem Vorjahr stellt sich 
überblicksartig wie folgt dar:  
 

Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR absolut relativ 

Anlagevermögen         

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 6.291 7.112 -821 -11,5 % 

(davon Geschäfts- oder 
Firmenwert) (5.825) (6.521) -696 -10,7 % 
Sachanlagen 4.446 4.548 -102 -2,2 % 
Finanzanlagen 20.280 20.336 -56 -0,3 % 
  31.017 31.996 -979 -3,1 % 
 

 

Geschäftsjahr 2008/2009 2007/2008 Veränderung 

  in TEUR in TEUR absolut relativ 

Umlaufvermögen         
Vorräte 7.927 7.717 210 2,7 % 

Forderungen und sonst. 
Vermögensgegenstände 10.453 10.374 79 0,8 % 

(davon Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen) (5.080) (4.737) 343 7,2 % 

(davon gegen verbund. 
Unternehmen) (5.075) (5.390) -315 -5,8 % 
Wertpapiere 0 495 -495 -100,0 % 
Liquide Mittel 125 19 106 557,9 % 
  18.505 18.605 -100 -0,5 % 
 

 
Die Vermögenslage der primion Technology AG ist nach wie vor solide. Die 
Verringerung der Bilanzsumme auf der Aktivseite um TEUR 890 ist im Wesentlichen 
auf das um TEUR 100 bzw. auf das um TEUR 979 verringerte Umlaufvermögen bzw. 
Anlagevermögen zurückzuführen.  
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Die Finanzanlagen haben sich bedingt durch die Abschreibung auf die Anteile an der 
primion Technology GmbH, Graz, zum Bilanzstichtag 30. September 2009 gering-
fügig verringert. Diese stellen mit Mio. EUR 20,3 bzw. 40,4 % der Bilanzsumme (im 
Vorjahr 39,8 %) weiterhin den mit Abstand größten Vermögensposten dar. Eine 
weitere wesentliche Einzelposition stellt der in Höhe von Mio. EUR 5,8 ausgewiesene 
Geschäfts- oder Firmenwert (im Vorjahr Mio. EUR 6,5) dar, der sich durch 
planmäßige Abschreibungen verringert hat.  
 
Die Eigenkapitalquote ist mit 42,6 % (im Vorjahr 40,4 %) weiterhin solide.  
 
Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 359 im Vergleich zum Vorjahr. Die 
Verringerung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Personalverpflichtungen und 
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. 
 
Die Verbindlichkeiten verringerten sich von TEUR 27.215 zum 30. September 2008 
auf TEUR 25.981 zum 30. September 2009. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf 
geringere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von TEUR 10.773 haupt-
sächlich aufgrund von Rückführungen und Tilgungen von Darlehen und niedrigeren 
Kontokorrentverbindlichkeiten zurückzuführen. Im Gegenzuge hat die Gesellschaft 
ein langfristiges Darlehen zu günstigeren Konditionen bei der Azkoyen S.A. in Höhe 
von TEUR 10.000 aufgenommen.  
 
 

4.3. Finanzlage 
 
Der primion Technology AG und ihren Tochtergesellschaften stehen insgesamt 
Kontokorrent- und Avallinien in Höhe von Mio. EUR 15,0 zur Verfügung. Die 
Inanspruchnahme zum Bilanzstichtag betrug Mio. EUR 6,3 und entfällt in Höhe von 
Mio. EUR 4,0 auf Avale. Somit steht genügend finanzieller Spielraum zur Verfügung, 
um jederzeit den Liquiditätsbedarf abdecken zu können. Die Kreditlinien werden 
variabel verzinst und sind in Höhe von Mio. EUR 6,0 bis auf weiteres zugesagt sowie 
in Höhe von Mio. EUR 9,0 bis zum 15. Januar 2010 befristet. Derzeit befindet sich 
die Gesellschaft in Verhandlungen mit Kreditinstituten zur Sicherstellung einer 
voraussichtlich über drei Jahre fest zugesagten Finanzierung mit Stellung von 
Sicherheiten durch Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der 
Abschluss der Verhandlungen ist bis Ende 2009 vorgesehen. 
 
Der Zinssatz der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bewegt 
sich in einer Bandbreite unverändert zum Vorjahr von 3,85 % bis 5,98 %.  
 
Zudem wurden Darlehensgewährungen zwischen Mutterunternehmen und Tochter-
unternehmen konzernweit gesteuert.  
 
Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in Fremdwährung sind von untergeordneter 
Bedeutung. Sämtliche Verbindlichkeiten werden marktüblich verzinst.  
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4.4. Gesamtaussage zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 
 
Die Ertragslage der primion Technology AG war auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr nicht zufriedenstellend. Die Bilanzstruktur ist mit einer Eigenkapital-
quote von 42,6 % zum 30. September 2009 (im Vorjahr 40,4 %) weiterhin solide. Die 
Finanzlage der primion Technology AG war mit den zur Verfügung stehenden 
Kreditlinien jederzeit für den erforderlichen finanziellen Spielraum angemessen. Wir 
verweisen in Bezug auf die Finanzlage auf unsere Ausführungen unter Abschnitt 4.3 
zu den aktuell laufenden Verhandlungen mit den Kreditinstituten. 
 
 
5. Nachtragsbericht 
 
Der Vorstand der primion Technology AG hat am 1. Oktober 2009 die Schließung der 
Niederlassung Nürnberg, die aus der ehemaligen primion Städtler GmbH hervorge-
gangen war, beschlossen und bekannt gegeben. Dazu sollten den Mitarbeitern 
Änderungskündigungen mit alternativen Arbeitsplätzen in Stetten ausgesprochen 
werden. Der Vorstand der primion Technology AG hat am 25. November 2009 mit 
dem Betriebsrat in Verhandlungen einen Interessensausgleich und Sozialplan zur 
Milderung wirtschaftlicher Nachteile für die ca. 40 Mitarbeiter in Nürnberg abge-
schlossen. Es ist geplant, diese Maßnahme bis zum 31. März 2010 abzuschließen. 
Dieses Vorgehen ist vor dem Hintergrund der Auswirkungen der derzeit allgemein 
schwierigen wirtschaftlichen Situation unerlässlich. Der Vorstand der primion 
Technology AG geht davon aus, dass auch im Geschäftsjahr 2010 die Auswirkungen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise bei dem Hersteller von Systemen für Zutritts-
kontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik noch deutlich spürbar sein 
werden und sieht deshalb keine Alternative zu dieser Entscheidung zu Fokussierung, 
Effizienzsteigerung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. 
 
Unter der Annahme, dass alle ca. 40 Mitarbeiter die Änderungskündigungen nicht 
annehmen und stattdessen Abfindungszahlungen zugesprochen bekämen, geht der 
Vorstand nach derzeitigem Kenntnisstand von Aufwendungen für Abfindungs-
zahlungen und belastende Verträge in Höhe von Mio. EUR 1,1 aus. Im Gegenzug 
erwartet der Vorstand in der Folgezeit Kosteneinsparungen in Höhe von jährlich 
Mio. EUR 3,6 bei einem Wegfall von Umsatzerlösen in Höhe von jährlich 
Mio. EUR 1,5. Die Änderungskündigungen wurden zwischenzeitlich ausgesprochen. 
Die Vertragsänderungsangebote wurden zunächst von 19 Mitarbeitern ange-
nommen. 
 
Darüber hinaus ist geplant die Jans Sicherheitssysteme GmbH mit Wirkung zum 
1. Januar 2010 rückwirkend auf die primion Technology AG zu verschmelzen. 
 
Ansonsten haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung, die 
nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ergeben. 
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6. Risikobericht 
  

Für die primion Technology AG sind das Chancen- und Risikomanagement und das 
entsprechende Controlling integraler Bestandteil der Unternehmensführung und 
umfassen neben der primion Technology AG selbst auch deren Tochtergesell-
schaften bzw. Beteiligungen.  
 
Grundlage hierfür bilden ein systematischer, alle Konzerngesellschaften ein-
schließender Prozess der Risikoerkennung, -bewertung und -steuerung, sowie ein 
einheitliches Berichtssystem. Daraus lassen sich, unterstützt durch das Controlling, 
für den Vorstand der primion Technology AG Risiken und deren Umfang bzw. Be-
deutung erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen wird systematisch verfolgt, so dass ggf. Anpassungen vorgenommen 
werden können.  
 
Gesamtwirtschaftliche Risiken 
Als europaweit agierender Konzern unterliegt der primion-Konzern den konjunk-
turellen Entwicklungen in diesen Märkten. Die Krise an den Finanzmärkten hat 
bereits zu einer erheblichen Abschwächung der Weltkonjunktur geführt. Dies hat sich 
im Geschäftsjahr 2008/2009 auch in einer rückläufigen Entwicklung in der Branche 
für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik niederge-
schlagen. Wir verweisen diesbezüglich – auch in Bezug auf die weitere Entwicklung 
– auf unsere Ausführungen unter „1.5. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und 
Branche“.  
 
 
Branchenrisiken 
Der Markt für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik, auf 
den der primion-Konzern fokussiert ist, ist durch eine hohe Wettbewerbsintensität 
und einen starken technologischen Wandel geprägt. Aus diesem Grund ist die 
weitere Geschäftsentwicklung des primion-Konzerns davon abhängig, inwieweit es 
gelingt, die Marktposition und die Technologieführerschaft zu halten bzw. auszu-
bauen sowie flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Wie unter 1.5 dargestellt, 
gehen wir davon aus, dass sich unser Marktanteil in dem verschlechterten Branchen-
umfeld verbessert hat. Insofern erwarten wir, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.  
 
 
Produkt- und Reputationsrisiken 
Die Produkte und Dienstleistungen von primion könnten mit Fehlern behaftet sein, 
die zu einer Beeinträchtigung ihrer Marktakzeptanz und damit auch des Absatzes der 
Produkte und Dienstleistungen bei Kunden oder zu entsprechenden Ersatz-
ansprüchen führen könnten.  
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Obwohl bislang keine wesentlichen Produktmängel aufgetreten sind oder wesent-
liche Gewährleistungsansprüche gegen primion geltend gemacht wurden, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass primion oder deren Tochtergesellschaften künftig 
erheblichen Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen auf 
Zahlung von Vertragsstrafen ausgesetzt sein könnten. Dies gilt für den Fall, dass auf 
Grund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens von Mitarbeitern des 
primion-Konzerns oder beauftragten Subunternehmern bei der Entwicklung oder der 
Installation von sicherheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen Folgeschäden 
bei Kunden eintreten, deren Höhe den Wert der von primion gelieferten Produkte 
oder der erbrachten Dienstleistungen deutlich übersteigt. Fälle wie die oben ge-
schilderten sind zwar nicht bekannt, können aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen 
werden. Grundsätzlich steht hierfür die übliche allgemeine Gewährleistungs-
rückstellung zur Verfügung. Sollte es im Einzelfall notwendig sein, bilden wir zudem 
Einzelrückstellungen, die den Versicherungsselbstbehalt abdecken. Insgesamt ist 
den Produktrisiken ausreichend Rechnung getragen worden.  
 
Im Übrigen besteht das Risiko, dass ein der Öffentlichkeit bekannt werdender 
Schadensfall den Ruf der Produkte und der Dienstleistungen von primion schädigen 
und somit die wichtige Vertrauensbasis mit den Kunden in Frage stellen könnte. 
Auch dies könnte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der primion Technology AG führen. 
 
 
Entwicklungsrisiken 
Die primion Technology AG und deren Tochtergesellschaften erbringen hohe 
Vorleistungen für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien. Sollten sich 
diese nicht in neue, durch die primion Technology AG selbst oder die Tochter-
gesellschaften vermarktbare Produkte umsetzen lassen, wären mittelfristig wegen 
zurückgehender Umsatzerlöse bzw. reduzierter Beteiligungserträge negative 
Auswirkungen auf die Ertragslage der primion Technology AG zu erwarten.  
 
 
Liquiditäts- und Ausfallrisiken 
Der Liquiditätsbedarf der primion Technology AG und ihrer Tochtergesellschaften 
wird im Rahmen des Budgetprozesses durch eine Cash-flow-Planung festgelegt. Die 
tatsächliche Liquiditätsentwicklung wird unterjährig zentral von der primion 
Technology AG überwacht und koordiniert, so dass eventuelle Risiken frühzeitig 
erkannt werden können, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dabei kommt 
auch der Überwachung des Zahlungsverhaltens der Kunden Bedeutung zu. Dadurch 
soll ermöglicht werden, sich abzeichnende Risiken durch Forderungsausfälle zu 
minimieren. Dies wird umso wichtiger, weil die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, 
dass selbst große multinationale Konzerne aus der Branche in Schwierigkeiten 
geraten können. Durch unsere heterogene Kundenstruktur sollte es aber möglich 
sein, einzelne, unvermeidbare Forderungsausfälle zu verkraften. Darüber hinaus wird 
das Liquiditäts- und Ausfallrisiko durch Abschlagszahlungen nach Projektfortschritt 
verringert.  
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Währungs- und Zinsrisiken 
Wie bereits erläutert, haben Währungsrisiken für die primion Technology AG direkt 
nur sehr geringfügige Bedeutung, weil sämtliche Geschäfte grundsätzlich nur im 
Euro-Raum getätigt werden. Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen fast aus-
schließlich in EUR. Währungssicherungsgeschäfte sind daher derzeit nicht 
erforderlich. 
 

Die primion Technology AG hat sowohl fest als auch variabel verzinsliche 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Insofern unterliegt die primion dem 
Risiko einer Erhöhung der variablen Zinssätze. Ob Bedarf zur Absicherung des 
Zinsrisikos besteht, wird laufend beobachtet, so dass entsprechende Zins-
sicherungsgeschäfte bei Bedarf abgeschlossen werden könnten. Derzeit bestehen 
jedoch keine solchen Sicherungsgeschäfte. Die Auswirkungen der Zinsrisiken auf 
das Ergebnis der primion werden derzeit als gering eingestuft. 
 
 
Vermögensrisiken 
Die wesentlichen Risiken der primion Technology AG liegen neben der Bewertung 
der Projekte im Wesentlichen in den immateriellen Vermögensgegenständen, den 
Beteiligungsansätzen für die einzelnen Tochtergesellschaften sowie den diesen 
eingeräumten Darlehen. Diese werden mindestens einmal pro Jahr einer Wert-
haltigkeitsprüfung unterzogen und wenn notwendig angepasst. Besonderes 
Augenmerk liegt derzeit auf den Beteiligungen an den Tochtergesellschaften in 
Belgien und Frankreich sowie auf der inländischen Beteiligung an der Jans 
Sicherheitssysteme GmbH, Ludwigsburg. Die Vermögensrisiken sind im laufenden 
Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 84 (Vorjahr TEUR 650) durch Abschreibungen auf 
die Anteile an der primion Technology GmbH, Graz (im Vorjahr an der primion SAS, 
Frankreich) eingetreten. Die Abschreibung auf die Anteile an der primion Technology 
GmbH, Graz erfolgte auf EUR 0, da die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit bis 
spätestens Ende des Kalenderjahres 2009 eingestellt haben wird. Die Ermittlung des 
beizulegenden Wertes und des erforderlichen Abwertungsbedarfs der Anteile an der 
primion SAS, Frankreich, erfolgte im Geschäftsjahr wie auch im Vorjahr mit Hilfe 
eines Discounted Cash-flow Modells. Dabei wurden ein Detailplanungszeitraum von 
fünf Jahren und folgende weitere Prämissen zu Grunde gelegt: 
 
Die Planungsprämissen für die primion SAS stellen sich für das Geschäftsjahr 
(Vorjahr) wie folgt: 
 
Umsatzwachstum p. a. 
Planungszeitraum 

 
6,0 % bis 17,0 % (Vorjahr: 11,3 % bis 15,0 %) 

  

EBITDA-Marge im  
Planungszeitraum - 1,4 % bis 7,3 % (Vorjahr: 1,4 % bis 9,4 %) 
  
Wachstumsabschlag p. a. nach 
Ende des Planungszeitraums 

 
1 % (Vorjahr: 1 %) 

  
Diskontierungssatz (vor Steuern) 10,4 % (Vorjahr: 15,00 %) 
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Unsere Sensitivitätsrechnungen haben ergeben, dass wir bei einer nachhaltigen und 
dauerhaften Planverfehlung im EBIT von bis zu 10 % (Vorjahr 10 %) bei 
unveränderten Diskontierungssätzen nach Steuern zwischen 7,32 % und 7,49 % 
(Vorjahr 9,3 % und 9,53 %) nur unwesentlichen Abwertungsbedarf auf die 
Beteiligungen und die immateriellen Vermögensgegenstände zu erwarten haben. Bei 
einer nachhaltigen und dauerhaften Planverfehlung im EBIT von größer 15 % 
(Vorjahr größer 20 %) bei unveränderten Diskontierungssätzen zwischen 7,32 % und 
7,49 % (Vorjahr 9,3 % und 9,53 %) wäre hingegen substanzieller Abwertungsbedarf 
auf die Beteiligungen und die immateriellen Vermögensgegenstände von 
ca. Mio. EUR 2 (Vorjahr ca. Mio. EUR 4 bei Verfehlung größer 20 %) zu erwarten.  
 
 
Bewertung des Gesamtrisikos 
Das Gesamtrisiko der primion Technology AG stellt sich vor dem Hintergrund der 
soliden Vermögens- und Finanzlage als moderat dar. Wir verweisen in Bezug auf die 
Finanzlage auf unsere Ausführungen unter Abschnitt 4.3 zu den aktuell laufenden 
Verhandlungen mit den Kreditinstituten. 
 

 

7. Prognose- und Chancenbericht 
 

Allgemeine Konjunkturentwicklung und Entwicklung in der Branche 
Für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009 sowie für das 
Geschäftsjahr 2010 erwarten wir nach dem gravierenden Einbruch im Jahr 2009, 
basierend auf dem Jahresgutachten 2009/2010 des Sachverständigenrats zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ein leichtes Wachstum der 
Wirtschaftsleistung in Deutschland und Europa. Die erwartete Entwicklung in der 
Branche ist – allerdings nur für das Inland – in der Marktstudie der Mario Fischer 
Unternehmensberatung bis zum Jahr 2010 unter Abschnitt 1.5. beschrieben.  
 
 
Trend zu Mechatronik und Integrierter Sicherheitstechnik ungebrochen 
In den konzernweiten Entwicklungsabteilungen arbeitet primion an einer kontinuier-
lichen Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen sowie einer 
Optimierung der Prozesse, um die Innovations- und Technologiekompetenz zu 
erhalten.  
 
Im Rahmen der Entwicklungstätigkeit verfolgt primion den systematischen Ausbau 
der Integration neuer Technologien, u. a. im Bereich der Mechatronik mit der Prime-
Key-Technology und der Biometrie. Dazu soll die gemeinsame Vermarktung 
umfassender elektronischer Schließsysteme im Rahmen der strategischen 
Partnerschaft mit dem weltweit tätigen Hersteller von Beschlägen für Möbel und 
Türen, der Häfele GmbH & Co. KG, Nagold, dienen. Häfele liefert in dieser 
Partnerschaft die Hardware. Der primion-Konzern ist für die Softwarekomponenten 
zuständig. Die Kunden erhalten damit integrierte Sicherheitssysteme, deren 
Ausweismedien beliebig gestaltbar sind.  
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Prognosen zur Entwicklung von Umsatz, Ertrag und Finanzlage 
Die nachfolgenden Prognosen entsprechen der Planung des Vorstands, die dem 
Aufsichtsrat in der Sitzung vom 3. November 2009 erläutert wurden. Für unsere 
Absatzmärkte erwarten wir für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober bis 
31. Dezember 2009 sowie für das Geschäftsjahr 2010 die nachfolgend dargestellte 
Entwicklung: 
 
Auf Basis der Entwicklung unseres Auftragsbestandes sowie weiterer Erkenntnisse 
aus dem Markt und von unseren Kunden planen wir derzeit mit einem weiteren 
Rückgang der Gesamtleistung bei der primion Technology AG in Höhe von ca. 4 % 
für das Geschäftsjahr 2010. Für die Zeiträume 2011 bis 2014 wird bei der primion 
Technology AG wiederum ein jährliches Wachstum der Gesamtleistung von ca. 5 % 
unterstellt. Darüber hinaus bildet das in den Vorjahren – vor der Finanz- und 
Wirtschaftskrise – erzielte Marktwachstum von durchschnittlich 8 % p.a., an dem die 
Gesellschaft stets partizipieren konnte eine weitere Grundlage. Ferner hat die 
Gesellschaft – wie bereits weiter vorne ausgeführt – weniger Umsatzrückgänge im 
Jahr 2009 zu verzeichnen im Vergleich zur Branche.  
 
Bei den ausländischen Konzernunternehmen planen wir für das Rumpfgeschäftsjahr 
vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2009 sowie für das Geschäftsjahr 2010 ein 
moderates Wachstum der Gesamtleistung.  
 
Unsere Ergebnisplanung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober bis 31. Dezem-
ber 2009 ist auf Grund der unter Abschnitt „5. Nachtragsbericht“ dargestellten 
Schließung der Niederlassung Nürnberg negativ. Für das Geschäftsjahr 2010 und 
darüber hinaus erwarten wir auf Grund der geplanten – und bereits eingeleiteten – 
Restrukturierungs- und Kostenreduzierungsmaßnahmen wieder deutlich positive 
Jahresergebnisse sowohl bei der primion Technology AG, als auch bei den Konzern-
unternehmen.  
 
Basierend auf den dargestellten Planungen der Gesamtleistung und der Jahres-
ergebnisse erwarten wir einen verbesserten operativen Cash-flow und gehen von 
einer weiterhin soliden Finanzlage bzw. Liquiditätsausstattung aus, die genügend 
Spielraum lässt, um den erforderlich Bedarf abdecken zu können. Wir verweisen in 
Bezug auf die Finanzlage auf unsere Ausführungen unter Abschnitt 4.3 zu den 
aktuell laufenden Verhandlungen mit den Kreditinstituten. 
 
 
Im Lagebericht des Vorjahres abgegebene Prognosen 
 
Umsatzentwicklung bzw. Entwicklung der Gesamtleistung 
Die im Lagebericht des Vorjahres abgegebene Prognose „über der erwarteten 
Wachstumsrate der Branche zu wachsen“ ist auf Basis der unter 1.5 dargestellten 
Erkenntnisse der Mario Fischer Marktstudie eingetreten, wobei unsere ursprüng-
lichen Erwartungen nicht erreicht wurden.  
 
 
Ertragsentwicklung 
Die im Lagebericht des Vorjahres abgegebene Prognose „wieder deutliche Jahres-
überschüsse“ zu erwirtschaften, ist nur eingeschränkt eingetreten. 
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Finanzlage  
Die im Lagebericht des Vorjahres abgegebene Prognose „einer weiterhin soliden 
Finanzlage bzw. Liquiditätsausstattung“, ist eingetreten. Wir verweisen in Bezug auf 
die Finanzlage auf unsere Ausführungen unter Abschnitt 4.3 zu den aktuell laufenden 
Verhandlungen mit den Kreditinstituten. 
 
Gesamtprognose  
Die primion Technology AG sieht sich und ihre Tochtergesellschaften mit dem 
bestehenden Chancen- und Risikoprofil gut für die Zukunft gewappnet und geht 
davon aus, wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich zu sein. 
 
 
8. Schlusserklärung des Vorstands nach § 312 AktG 
 
Bei der primion Technology AG handelte es sich im Geschäftsjahr 2008/2009 um 
eine von der Azkoyen S.A. abhängige Gesellschaft nach § 17 Abs. 1 AktG. Daher 
wurde vom Vorstand der primion Technology AG gemäß § 312 Abs. 1 AktG ein 
Bericht über die Beziehungen der primion zu verbundenen Unternehmen 
(Abhängigkeitsbericht) für das am 30. September 2009 endende Geschäftsjahr 
erstellt. Dies vorausgeschickt, geben wir folgende Schlusserklärung nach § 312 AktG 
ab: 
 
Nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt bekannt waren, in dem Rechtsgeschäfte 
mit den verbundenen Unternehmen oder auf deren Veranlassung oder in deren 
Interesse vorgenommen wurden, hat die Gesellschaft bei jedem Rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhalten bzw. die Nachteile sind ausgeglichen worden.  
 
 
Stetten am kalten Markt, 30. Dezember 2009 
 
Der Vorstand 
 

 

 

 

 

  Heinz Roth  Thomas Becker Thomas Bredehorn 
Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand Vertriebsvorstand 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungs-
legungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-
ergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen 
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft 
beschrieben sind. 
 
Stetten am kalten Markt, 30. Dezember 2009 
 
 
Der Vorstand 
 

 

 

 

 

  Heinz Roth  Thomas Becker Thomas Bredehorn 
Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand Vertriebsvorstand 
 



primion Technology AG, Stetten am kalten Markt

Bilanz zum 30. September 2009

AKTIVA PASSIVA
30.9.2009 30.9.2009 Vorjahr 30.9.2009 30.9.2009 Vorjahr

30.9.2008 30.9.2008

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 5.550.000,00 5.550.000,00

1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie II. Kapitalrücklage 14.940.739,16 14.940.739,16
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 465.491,88 590.916,17

2. Geschäfts- oder Firmenwert 5.825.115,80 6.521.390,90 III. Gewinnrücklagen
6.290.607,68 7.112.307,07

1. Gesetzliche Rücklage 19.880,10 19.880,101. Gesetzliche Rücklage 19.880,10 19.880,10
II. Sachanlagen 2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 494.659,57

19.880,10 514.539,67
1. Grundstücke und Bauten einschließlich 

der Bauten auf fremden Grundstücken 2.922.742,66 2.986.749,78 IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 902.357,93 -348.314,45
2. Technische Anlagen und Maschinen 196.521,71 231.350,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.293.328,40 1.329.848,55 21.412.977,19 20.656.964,38
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 33.380,00 0,00

4.445.972,77 4.547.948,45 B. Rückstellungen

III. Finanzanlagen 1. Steuerrückstellungen 76.885,56 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 2.053.941,88 2.489.729,62

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 20.187.813,76 20.243.313,76 2.130.827,44 2.489.729,62
2. Beteiligungen 92.438,63 92.438,63

20.280.252,39 20.335.752,39 C. Verbindlichkeiten

31.016.832,84 31.996.007,91 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.906.261,03 23.678.832,30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 870.830,20 1.194.533,23

B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.382.876,85 1.623.926,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen

I. Vorräte ein Beteiligungsverhältnis besteht 107.372,95 133.778,89
5. Sonstige Verbindlichkeiten 713.526,67 583.526,07

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 873.595,49 1.230.815,55 25.980.867,70 27.214.597,18
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7.582.902,20 6.138.114,78
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.125.011,52 1.895.197,74 D. Rechnungsabgrenzungsposten 715.977,68 770.016,51
4. Geleistete Anzahlungen 103.000,00 333.597,66
5. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -2.757.602,77 -1.880.470,36

7.926.906,44 7.717.255,37

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.079.866,45 4.736.726,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.074.594,38 5.389.529,70
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht 13.317,40 8.434,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände 284.936,32 239.569,29

10.452.714,55 10.374.259,03

III. WertpapiereIII. Wertpapiere
Eigene Anteile 0,00 494.659,57

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 125.187,08 18.946,05

18.504.808,07 18.605.120,02

C. Rechnungsabgrenzungsposten 719.009,10 530.179,76

50.240.650,01 51.131.307,69 50.240.650,01 51.131.307,69
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 29.215.271,14 31.962.911,89

2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestands

an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.508.975,58 -626.080,46

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 63.696,35

4. Sonstige betriebliche Erträge 1.791.037,99 1.477.331,95

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und für bezogene Waren 6.400.148,31 7.213.779,11

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.153.942,97 3.788.578,44

9.554.091,28 11.002.357,55

6. Rohergebnis 22.961.193,43 21.875.502,18

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 11.792.471,89 11.634.233,60

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 1.870.550,72 1.750.212,83

 -davon für Altersversorgung EUR 1.791.589,52 (i.Vj. EUR 1.749.862,14)

13.663.022,61 13.384.446,43

8. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 1.529.025,60 1.522.498,06

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.312.774,32 6.577.952,20

10. Erträge aus Beteiligungen 900.000,00 1.450.000,00

 -davon aus verbundenen Unternehmen EUR 900.00,00 (i.Vj. EUR 1.450.000,00)

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 187.192,37 132.639,12

 -davon aus verbundenen Unternehmen EUR 178.874,57 (i.Vj. EUR 128.751,39)

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und

auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 84.329,86 650.000,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.550.985,14 1.240.076,19
 -davon an verbundene Unternehmen EUR 152.066,78 (i.Vj. EUR 70.513,91)

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 908.248,27 83.168,42

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 110.342,81 -108.642,10

16. Sonstige Steuern 41.892,65 45.465,40

17. Jahresüberschuss 756.012,81 146.345,12

18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -348.314,45 0,00

19. Einstellung in Gewinnrücklagen

   in die Rücklage für eigene Anteile 0,00 -494.659,57

20. Entnahme aus Gewinnrücklagen

   aus der Rücklage für eigene Anteile 494.659,57 0,00

21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 902.357,93 -348.314,45
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Anhang für das Geschäftsjahr  
vom  

1. Oktober 2008 bis 30. September 2009 
 
 
I. Allgemeine Angaben 
 
Der Jahresabschluss der primion Technology AG, im Folgenden kurz „Gesellschaft" 
genannt, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handels-
gesetzbuchs und des Aktiengesetzes aufgestellt. 
 
Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 Abs. 2 HGB. 
 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. 
§ 275 Abs. 2 HGB gewählt. 
 
Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses wurden 
die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz sowie die Davon-
Vermerke teilweise in diesem Anhang gemacht. Aus dem gleichen Grunde wurden 
einzelne Postenbezeichnungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
teilweise geändert.  
 
 
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert zum Vorjahr ange-
wendet worden. 
 
Anlagevermögen 
 
Innerhalb des Anlagevermögens wurden die Zuordnungen einzelner Vermögens-
gegenstände zu den Bilanzposten überprüft und ggf. einem neuen Bilanzposten 
zugeordnet. 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten 
angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige 
Abschreibungen werden bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 
vorgenommen. 
 
Der aktivierte Geschäfts- oder Firmenwert und die im Geschäfts- oder Firmenwert 
zusammengefassten immateriellen Vermögensgegenstände (Wartungsverträge und 
Kundenstamm) werden auf Basis der Vorschrift gemäß § 255 Abs. 4 Satz 3 HGB 
planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 10 bzw. 15 Jahren linear 
abgeschrieben.  
 



 

2  

Sachanlagen 
 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt 
und um planmäßige Abschreibungen vermindert.  
 
Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungs-
dauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 
 
Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs-
kosten unter EUR 150,00 werden sofort aufwandswirksam erfasst. Für Vermögens-
gegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 
bis EUR 1.000,00 wird gemäß der steuerlichen Regelung ein Sammelposten gebildet 
und über die Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben.  
 
 
Finanzanlagen 
 
Die im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unter-
nehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei voraus-
sichtlich dauerhafter Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf 
den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.  
 
 
Vorräte 
 
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des 
strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Neben den Material- und Fertigungs-
einzelkosten werden in die Herstellungskosten auch angemessene Teile der 
notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Wertverzehr des 
Anlagevermögens und anteilige Verwaltungskosten, soweit durch die Fertigung 
veranlasst, einbezogen. Die Ermittlung der Herstellungskosten für unfertige 
Erzeugnisse, unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse erfolgt mittels der so 
genannten Zuschlagskalkulationsmethode.  
 
Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden Abwertungen für Bestandsrisiken, 
die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, in 
ausreichendem Umfang vorgenommen. Bei den unfertigen Erzeugnissen, unfertigen 
Leistungen und fertigen Erzeugnissen werden für ungängige und technisch veraltete 
Erzeugnisse ausreichende Bewertungsabschläge vorgenommen. Die Erzeugnisse 
und Leistungen sind verlustfrei nach den Verhältnissen am Absatzmarkt bewertet. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag 
angesetzt. 
 
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzelwertberich-
tigungen auf Forderungen vorgenommen, deren Eingang zweifelhaft ist. Wegen des 
Ausfall- und Erlösschmälerungsrisikos wird auf den Forderungsrestbestand eine 
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % vorgenommen (bei Auslandsforderun-
gen auf den Nennwert, bei Inlandsforderungen auf den Nennwert nach Abzug der 
Umsatzsteuer).  
 
 
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
 
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt. 
 
 
Rückstellungen 
 
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des 
Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, 
um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten 
abzudecken.  
 
 
Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 
 
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten 
 
Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Stichtagskurs oder 
zum niedrigeren bzw. höheren Kurs am Bilanzstichtag bewertet.  
 
 
III. Angaben zur Bilanz  
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist im nachstehenden 
Anlagespiegel dargestellt. 
 



primion Technology AG, Stetten am kalten Markt
Anlagenspiegel vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009

Stand
1.10.2008 Zugänge Abgänge Umbuchungen

Stand
30.09.2009

Stand
1.10.2008 Zugänge Abgänge Umbuchungen

Stand
30.09.2009 30.09.2009 30.09.2008

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.

1.528.646,63 51.233,95 0,00 0,00 1.579.880,58 937.730,46 176.658,24 0,00 0,00 1.114.388,70 465.491,88 590.916,17

Buchwerte

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

4

2. Geschäfts- oder Firmenwert 8.977.661,26 0,00 0,00 0,00 8.977.661,26 2.456.270,36 696.275,10 0,00 0,00 3.152.545,46 5.825.115,80 6.521.390,90

10.506.307,89 51.233,95 0,00 0,00 10.557.541,84 3.394.000,82 872.933,34 0,00 0,00 4.266.934,16 6.290.607,68 7.112.307,07

II. Sachanlagen

1.
3.505.960,69 49.444,57 0,00 100.715,38 3.656.120,64 519.210,91 116.743,30 0,00 97.423,77 733.377,98 2.922.742,66 2.986.749,78

2. Technische Anlagen und Maschinen 983.579,63 39.841,60 0,00 0,00 1.023.421,23 752.229,51 74.670,01 0,00 0,00 826.899,52 196.521,71 231.350,12

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.908.182,53 468.772,21 165.312,61 -95.515,38 4.116.126,75 2.578.333,98 464.678,95 122.790,81 -97.423,77 2.822.798,35 1.293.328,40 1.329.848,55

4. Geleistete Anzahlungen 0,00 38.580,00 0,00 -5.200,00 33.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.380,00 0,00

8.397.722,85 596.638,38 165.312,61 0,00 8.829.048,62 3.849.774,40 656.092,26 122.790,81 0,00 4.383.075,85 4.445.972,77 4.547.948,45

III. Finanzanlagen

Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 20.893.313,76 28.829,86 0,00 0,00 20.922.143,62 650.000,00 84.329,86 0,00 0,00 734.329,86 20.187.813,76 20.243.313,76

2. Beteiligungen 92.438,63 0,00 0,00 0,00 92.438,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.438,63 92.438,63

20.985.752,39 28.829,86 0,00 0,00 21.014.582,25 650.000,00 84.329,86 0,00 0,00 734.329,86 20.280.252,39 20.335.752,39

39.889.783,13 676.702,19 165.312,61 0,00 40.401.172,71 7.893.775,22 1.613.355,46 122.790,81 0,00 9.384.339,87 31.016.832,84 31.996.007,91

4
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 5.075 
(Vorjahr: TEUR 5.390) entfallen TEUR 1.283 (Vorjahr: TEUR 743) auf Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
wie auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben – wie im Vorjahr – 
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 
 
Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
entfallen wie im Vorjahr ausschließlich auf Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen und haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.  
 
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von TEUR 84 
(Vorjahr: TEUR 92) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. 
 
 
Eigene Anteile 
 
Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft insgesamt 110.000 Stück eigene Aktien mit 
Buchwert von TEUR 495 veräußert. Der rechnerische Wert der eigenen Aktien 
entsprach 1,98 % des Grundkapitals. Der Verkauf erfolgte im Zeitraum vom 
10. November bis 27. November 2008 zu einem Veräußerungspreis von insgesamt 
TEUR 657. 
 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von TEUR 44 
(Vorjahr: TEUR 106) enthalten. 
 
 
Eigenkapital 
 
Das gezeichnete Kapital der primion Technology AG von TEUR 5.550 (Vorjahr 
TEUR 5.550) ist in 5.550.000 (Vorjahr 5.550.000) nennwertlose, auf den Inhaber 
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
Am 12. Januar 2006 hat die außerordentliche Hauptversammlung der primion 
Technology AG den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 5. Oktober 2010 durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.575.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital). Der Vorstand ist nach näherer Maßgabe des § 5 Abs. 5 Satz 2 der Satzung 
ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen 
auszuschließen.   
 
Der Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 902 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
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Sonstige Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 
 
  30.9.2009 

TEUR 
 30.9.2008 

TEUR 
Personalverpflichtungen  948  1.178  
Ausstehende Eingangsrechnungen  589  795 
Kosten für Jahresabschlusserstellung und -prüfung  118  250 
Übrige  399  267 
     
  2.054  2.490 
 
 
Verbindlichkeitenspiegel 
 
Art der Verbindlichkeit  30.9.2009 

 
TEUR 

 Restlaufzeit 
bis zu 1 Jahr 

TEUR 

 Restlaufzeit 
über 5 Jahre 

TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

 
12.906 

(Vj. 23.679) 
3.872 

(Vj.: 8.205)  
4.247 

(Vj.: 6.127) 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 

 871 
(Vj.: 1.195)  

871 
(Vj.: 1.195)  

0 
(Vj.: 0) 

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 

 11.383 
(Vj.: 1.624)  

2.383 
(Vj.: 1.624)  

3.500 
(Vj.: 0) 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen mit Beteiligungs-  
verhältnis 

 
107 

(Vj.: 134)  
107     

(Vj.: 134)  
0 

(Vj.: 0) 
Sonstige Verbindlichkeiten 714 

(Vj.: 583) 
714 

(Vj.: 583) 
0 

(Vj.: 0) 

 
25.981 

(Vj.: 27.215) 
7.947 

(Vj.: 11.741) 
7.747 

(Vj.: 6.127) 
 
 
Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 
TEUR 11.383 (Vorjahr TEUR 1.624) entfallen TEUR 67 (Vorjahr TEUR 224) auf 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, betreffen wie im Vorjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen.  
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In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 
TEUR 628 (Vorjahr TEUR 456) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen 
Sicherheit in Höhe von TEUR 29 (Vorjahr TEUR 28) enthalten.  
 
Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert: 
 
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten 

 Art und Form des gewährten 
Pfandrechts 
oder ähnlichen Rechts 

 Betrag 
TEUR 

  Sicherungsübereignung 
Fahrzeuge 418 (Vj.: 442) 

  Grundschuld Grundstück 
Stetten am kalten Markt 2.500  (Vj.: 2.500) 

 
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen ausschließlich Erlöse aus 
Wartungsverträgen, die wirtschaftlich den Folgeperioden zuzurechnen sind. Die 
abgegrenzten Beträge sind zum Bilanzstichtag teilweise als Zahlungen eingegangen.  
 
 
Mietverträge 
 
Aus Mietverträgen bestehen in den nächsten Jahren Verpflichtungen von insgesamt 
TEUR 656, davon TEUR 289 fällig im Zeitraum Oktober 2009 bis September 2010, 
TEUR 137 fällig im Zeitraum Oktober 2010 bis September 2011 und jeweils 
TEUR 115 fällig im Zeitraum Oktober 2011 bis September 2012 bzw. Oktober 2012 
bis September 2013. 
 
 
 
Leasingverträge 
 
Aus Leasingverträgen bestehen in den nächsten Jahren Verpflichtungen von insge-
samt TEUR 507, davon: 
 
    TEUR 
 
fällige Leasingraten im Zeitraum Oktober 2009 bis September 2010 289 
 
fällige Leasingraten im Zeitraum Oktober 2010 bis September 2011 173 
 
fällige Leasingraten im Zeitraum Oktober 2011 bis September 2012 45 
 
fällige Leasingraten im Zeitraum Oktober 2012 bis September 2013 0 
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Bestellobligo 
 
Das Bestellobligo beträgt zum 30. September 2009 TEUR 277. 
 
 
Haftungsverhältnisse 
 
Die Gesellschaft hat − wie bereits im Vorjahr − an Tochtergesellschaften Kreditlinien 
in Höhe von TEUR 130 abgetreten. 
 
 
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 29.215 (Vorjahr TEUR 31.963) teilen sich in 
Wartungsumsätze in Höhe von TEUR 4.507 (Vorjahr TEUR 4.961) und System-
umsätze in Höhe von TEUR 24.708 (Vorjahr TEUR 27.002) auf. Regional entfallen 
TEUR 26.711 (Vorjahr TEUR 28.295) auf das Inland und TEUR 2.504 (Vorjahr 
TEUR 3.668) auf das Ausland. 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Weiter-
berechnungen innerhalb des Konzerns in Höhe von TEUR 782, Erlöse für die private 
Kraftfahrzeugnutzung der Arbeitnehmer in Höhe von TEUR 491, Versicherungsent-
schädigungen in Höhe von TEUR 96, Mieterträge in Höhe von TEUR 91 sowie 
Gewinne aus dem Verkauf von eigenen Anteilen in Höhe von TEUR 162. 
 
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind – wie im Vorjahr – keine wesentlichen 
periodenfremde Erträge enthalten. 
 
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in 
Höhe von TEUR 6 (Vorjahr TEUR 68) enthalten. 
 
Im Geschäftsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen in 
Höhe von TEUR 84 (Vorjahr TEUR 650) vorgenommen. 
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V. Sonstige Pflichtangaben 
 
 
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des Aufsichtsrats 
 
Vorstand:  Heinz Roth, Dipl.-Ing. (FH), Bodman-Ludwigshafen (Vorstands-

vorsitzender) 
 Thomas Bredehorn, Kaufmann, Timmendorfer Strand 

(Vertriebsvorstand) 
 Thomas Becker, Dipl.-Kfm., Calw (Finanzvorstand) 
 
Der Vorstand erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008/2009 folgende aufge-
führte Bezüge, die sich in feste und variable Bestandteile aufteilen: 
 
  2008/2009 

TEUR 
Feste Barvergütung  775 
Variable Barvergütung  0 
Sachleistungen  20 
Abfindung  0 
Summe  795 
 
 
Laut Beschlussfassung der Hauptversammlung am 20. März 2009 können die nach 
§ 285 Satz 1 Nr. 9a Satz 5 bis 9 HGB verlangten Angaben unterbleiben. 
 
 
Die Gesamtbezüge an frühere Mitglieder des Vorstands betragen TEUR 23.  
 
 
 
Aufsichtsrat: 
 
Mitglieder des Aufsichtsrats zum 30. September 2009 sind die Herren 

 

• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn, Dipl.-Phys., Waldkirch-Suggental 

(Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Hans-Ulrich Schroeder, Dipl.-Kfm., Arlesheim, Schweiz 

(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Francisco José Bauzá Moré, Rechtsanwalt, Madrid, Spanien 
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Mitglieder des Aufsichtsrats zum 30. September 2008 waren die Herren 

 

• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Johann Löhn, Dipl.-Phys., Waldkirch-Suggental 

(Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Leo Benz, Dipl.-Ing., München 

(stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Rolf Beck, Rechtsanwalt, Tübingen 

• Dr. Willi Merkel, Rechtsanwalt, Albstadt-Ebingen 

• Dr. Franz Wilhelm Hopp, Dipl.-Kfm., Düsseldorf 

• Dr. Ulf Leichtle, Arzt, Tübingen (seit 4. August 2008) 

Die Herren Benz und Dr. Merkel sind zum 20. März 2009, die Herren Beck, Dr. Hopp 
und Dr. Leichtle sind zum 20. April 2009 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden 

Die Bezüge des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2008/2009 betrugen TEUR 54. 

Weitere Tätigkeiten des Aufsichtsrats 

 

Name Mitglied seit Haupttätigkeit außerhalb der Gesellschaft 
sowie weitere Aufsichtsratsmandate bei 
vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen 

Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Johann Löhn  
(Vorsitzender) 

20. Mai 1999 

 

Präsident der Steinbeis-Hochschule Berlin 
Aufsichtsratsmandate im 
aktienrechtlichen Sinne 

M&A Consultants AG, Mannheim (Vorsitz) 
Leo Benz  
(Stellvertretender 
Vorsitzender) 

14. Januar 2000 

(ausgeschieden 
20. März 2009) 

Unternehmer 
Aufsichtsratsmandate im 
aktienrechtlichen Sinne 

Sporthouse.de AG, München 

Dr. Willi Merkel  
 

 

21. Mai 2001 

 

(ausgeschieden 
20. März 2009) 

Geschäftsführer der IWSB Management 
GmbH 
Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorganen:  

Demmel AG, Scheidegg/Allgäu  
Rolf Beck  
 

 

21. Mai 2001 
 

(ausgeschieden 
20. April 2009) 

Tätigkeit als Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht  
Kein Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganen 
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Name Mitglied seit Haupttätigkeit außerhalb der Gesellschaft 

sowie weitere Aufsichtsratsmandate bei 
vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen 

Dr. Franz Wilhelm 
Hopp 
 

29. Januar 2007 
 
 
 
 
(ausgeschieden 
20. April 2009) 

Vorstand KarstadtQuelle Pension Trust 
Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorganen: 

Aufsichtsrat Ruhrland Automobile AG, Essen 
Member of the Board of Directors New 
Germany Fund Inc., New York 
Verwaltungsrat HSBC Trinkaus und 
Burkhardt Bank AG, Düsseldorf 
Verwaltungsrat Frankfurter Volksbank e.G., 
Frankfurt, 
Beirat Dresdner Bank AG, Frankfurt 
Beirat Sport Schmidt GmbH, Solingen 

Dr. Ulf Leichtle  4. August 2008 
(ausgeschieden 
20. April 2009) 

Oberarzt an der Orthopädischen 
Universitätsklinik Tübingen; 
Kein Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganen 

Francisco José 
Bauzá Moré 

20. April 2009 Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorganen: 

Direktor der TRANSACCIONES INTERNET 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO, S.A., 
Madrid, Spanien 

Hans-Ulrich 
Schroeder 

20. April 2009 Mitglied in Verwaltungs-, 
Geschäftsführungs- oder 
Aufsichtsorganen: 

Stellvertretender Vorsitzender des Beirats 
der Keymile International GmbH, Brunn am 
Gebirge, Österreich 
Mitglied des Verwaltungsrats der Keymile 
AG, Bern-Liebefeld, Schweiz 
Vorsitzender des Beirats der WOCO 
Industrietechnik GmbH, Bad Soden-
Salmünster, Deutschland 
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Anteilsbesitz an anderen Unternehmen 
 
Name: primion SAS 
Sitz: Boulogne Billancourt, Frankreich 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 %  
Eigenkapital: TEUR  44 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR -232 
 
Name: primion Technology GmbH 
Sitz: Graz, Österreich 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 %      
Eigenkapital: TEUR -15 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR - 3 
 
Name: primion AG 
Sitz: Tuggen, Schweiz 
Höhe des Anteils am Kapital: 26,0 %    
Eigenkapital: TCHF 566 

(Kurs per 30.09.09 1 CHF = 0,66 EUR) 
Ergebnis GJ 2008/2009: TCHF  10 
 (ø Kurs 1.10.08-30.09.09: 1CHF = 0,66 EUR) 
 
Name: primion Digitek S.L.U. 
Sitz: Sant Joan Despi, Spanien 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 
Eigenkapital: TEUR 724 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR 404 
 
Name: primion GmbH 
Sitz: Stetten a. k. M. 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 
Eigenkapital: TEUR  23 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR -1  (nicht aktiv) 
 
Name: General Engineering & Technology N.V.  
Sitz: Malle, Belgien 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 

(99,99 % unmittelbar, 0,01 % über primion SAS) 
Eigenkapital: TEUR 6.135 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR 1.137 
 
Name: Jans Sicherheitssysteme GmbH 
Sitz: Ludwigsburg 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 
Eigenkapital: TEUR  1.296 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR  - 146 
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Mittelbare Beteiligungen 
 
Name: primion Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG  
Sitz: Stetten a. k. M. 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 
Eigenkapital zum 30.9.2008 TEUR 0 
Ergebnis GJ 2007/2008: TEUR 0  (nicht aktiv) 
 
Name: GET Nederland B.V. 
Sitz: Amsterdam, Niederlande 
Höhe des Anteils am Kapital: 100,0 % 
Eigenkapital: TEUR 333 
Ergebnis GJ 2008/2009: TEUR - 27 
 
 
Die Dataget SAS, Tourcoing Cedex, Frankreich wurde am 17. April 2009 auf die 
Muttergesellschaft General Engineering & Technology N.V., Malle, Belgien, ver-
schmolzen.  
 
Konzernverhältnisse  
 
Die primion Technology AG erstellt einen Konzernabschluss zum 30. Septem-
ber 2009 nach International Financial Reporting Standards (IFRS). Darüber hinaus 
erfolgt die Einbeziehung in den Konzernabschluss der Azkoyen S.A., Peralta 
(Navarra), Spanien, zum 31. Dezember 2009. Dieser Konzernabschluss ist auf der 
Homepage der Gesellschaft erhältlich. 
 
Erklärung zum Corporate Governance Kodex 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der primion Technology AG haben die nach § 161 AktG 
vorgeschriebene Erklärung am 3. November 2009 abgegeben und darüber hinaus 
den Aktionären auf der Homepage unter www.primion.de dauerhaft zugänglich 
gemacht. Die Abweichungen vom Deutschen Corporate Governance Kodex sind 
entsprechend dokumentiert. 
 
Angaben gemäß § 160 Abs.1 Nr. 8 AktG  
 
Im Geschäftsjahr 2008/2009 erfolgten folgende Meldungen bezüglich der Über- und 
der Unterschreitung von Schwellen der Stimmrechtsanteile gemäß § 21 WpHG bzw. 
§ 26 WpHG: 
 
• Die Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien, hat uns gemäß 

§ 21 Abs. 1 WpHG am 30. September 2008 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 
an der primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 30. September 2008 die Schwelle von 30 % 
überschritten hat und nunmehr 30,27 % (das entspricht 1.680.037 Stimmrechten) 
beträgt. Davon sind der Azkoyen S.A. 499.750 Stimmrechte, d. h. ein 
Stimmrechtsanteil von 9,00 % nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG zuzurechnen über 
den Aktionär Heinz Roth. Die Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG erfolgte 
am 6. Oktober 2008. 



 

14  

 
• Herr Heinz Roth, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 2. Okto-

ber 2008 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 30. September 2008 die Schwelle von 30 % 
überschritten hat und nunmehr 30,27 % (das entspricht 1.680.037 Stimmrechten) 
beträgt. Davon sind Herrn Heinz Roth 1.180.287 Stimmrechte, d. h. ein 
Stimmrechtsanteil von 21,27 % nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG über die Aktionärin 
Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien, zuzurechnen. Die Veröffentlichung 
gemäß § 26 Abs. 1 WpHG erfolgte am 6. Oktober 2008. 
 

• Die Bluehill ID AG, St. Gallen, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 
8. Oktober 2008 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 8. Oktober 2008 die Schwelle von 20 % 
überschritten hat und nunmehr 20,36 % (das entspricht 1.129.717 Stimmrechten) 
beträgt. Die Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG erfolgte am 10. Oktober 
2008. 

 
• Die Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 

WpHG am 18. November 2008 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 18. November 2008 die Schwelle von 50 % 
überschritten hat und an diesem Tag 51,00 % (das entspricht 2.830.430 
Stimmrechten) beträgt. Davon sind der Azkoyen S.A. 499.750 Stimmrechte, d. h. 
ein Stimmrechtsanteil von 9 % nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG zuzurechnen über 
den Aktionär Heinz Roth. Weitere 51.842 Stimmrechte, d. h. ein Stimmrechts-
anteil von 0,93 % sind der Azkoyen S.A. nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG 
zuzurechnen über die primion Technology AG. Die Veröffentlichung gemäß 
§ 26 Abs. 1 WpHG erfolgte am 20. November 2008. 
 

• Herr Heinz Roth, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 
20. November 2008 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 18. November 2008 die Schwelle von 50 % 
überschritten hat und an diesem Tag 51,00 % (das entspricht 2.830.430 
Stimmrechten) beträgt. Davon sind Herrn Heinz Roth 2.330.680 Stimmrechte, d. 
h. ein Stimmrechtsanteil von 41,99 % nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG über die 
Aktionärin Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien, zuzurechnen. Die 
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG erfolgte am 21. November 2008. 
 

• Die Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 
WpHG am 27. November 2008 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 27. November 2008 die Schwelle von 75 % 
überschritten hat und an diesem Tag 83,46 % (das entspricht 4.631.998 
Stimmrechten) beträgt. Davon sind der Azkoyen S.A. 499.750 Stimmrechte, d. h. 
ein Stimmrechtsanteil von 9,00 %, nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG zuzurechnen 
über den Aktionär Heinz Roth. Die Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG 
erfolgte am 1. Dezember 2008. 
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• Herr Heinz Roth, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 
28. November 2008 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 27. November 2008 die Schwelle von 75 % 
überschritten hat und an diesem Tag 83,46 % (das entspricht 4.631.998 
Stimmrechten) beträgt. Davon sind Herrn Heinz Roth 4.132.248 Stimmrechte, d. 
h. ein Stimmrechtsanteil von 74,45 % nach § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG zuzurechnen 
über die Aktionärin Azkoyen S.A., Peralta (Navarra), Spanien. Die 
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG erfolgte am 1. Dezember 2008. 
 

• Die Bluehill ID AG, St. Gallen, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 
2. Dezember 2008 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der 
primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, Deutschland, ISIN: 
DE0005117006, WKN: 511700 am 27. November 2008 die Schwellen von 20 %, 
15 %, 10 %, 5 % und 3 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 
0 % (das entspricht 0 Stimmrechten) beträgt. Die Veröffentlichung gemäß § 26 
Abs. 1 WpHG erfolgte am 3. Dezember 2008. 

 
 
Honorare für den Abschlussprüfer 
 
Für den Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2008/2009 für die Abschluss-
prüfung TEUR 120 (Vorjahr TEUR 135), für sonstige Bestätigungs- oder Bewertungs-
leistungen TEUR 0 (Vorjahr TEUR 30) als Aufwand erfasst.  
 
 
Mitarbeiter im Durchschnitt 
 
Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl betrug im Geschäftsjahr 2008/2009 223. 
Davon waren Angestellte 213 und Aushilfen 10. 
 
 
 
 
Stetten am kalten Markt, 30. Dezember 2009 
 
 
 
 
 
 
   Heinz Roth  Thomas Becker Thomas Bredehorn 
Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand Vertriebsvorstand 
 
  
 



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der primion Technology AG, 

Stetten am kalten Markt, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009 geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verant-

wortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-

geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-

stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 

Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie 

die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-

resabschluss der primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, den gesetzlichen Vorschriften und 

den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Stuttgart, den 11. Januar 2010 

 

Deloitte & Touche GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 Gillar ppa. Röscheisen 

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 




